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NARRI, NARRO 
FASNET IM RATHAUS
Wir laden die Bevölkerung am Schmotzigen Dunschdig ab 

10.30 Uhr recht herzlich zur Machtübernahme ins Rathaus ein.
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DIE WICHTIGSTEN TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK
BEREITSCHAFTSDIENSTE 
SPRECHZEITEN DES BÜRGERMEISTERAMTES 
Montag 9.00-12.30  I  14.00-16.00
Dienstag 9.00-12.30  I 14.00-18.00
Donnerstag 9.00-12.30  I 14.00-16.00
Mittwoch und Freitag geschlossen

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
info@neuhausen-ob-eck.de • www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent Markus Sell 0172 4420199
Ortsvorsteher Schwandorf Karl-Otto Horn 07777/920813
 0151/65148931
Ortsvorsteher Worndorf Martin Schäpke  0171/4468432

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709
Bürgersaal Schwandorf 07777 327
Bürgersaal Worndorf 07777 310
Bauhof 07467 412

REDAKTIONSSCHLUSS für die nächste Ausgabe ist  
6.2.2026, um 11:00 Uhr

STÖRUNGSNUMMERN UND  WICHTIGE RUFNUMMERN
Badenova (Gasversorgung)  0800 2767767
Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon 0800 3629 900
Service-Störung 0800 3629 477 
Störungsstelle - Strom 0800 3629 477
Störungsstelle - Wasser / Wassermeister Schaz 0162 2892 093

Nachbarschaftshilfe 07461-9669-73
Nachbarschaftshilfe der Elias-Schrenk mobil in Tuttlingen 
Einsatzleitung: Marion Frassmann, E-Mail: einsatzleitung@elias-schrenk-mobil.de

Phönix - gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 07461 770 550
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen, E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung
Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Di 17.00 - 19.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr   

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen www.hospitzgruppe-tuttlingen.de  0713 8160 160

Telefonseelsorge 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen, E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi  14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Caritas-Diakonie-Centrum 07461 969717-0
Bergstr.14, 78532 Tuttlingen, Fax: 07461 969717-29
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 14.00 - 16.30 Uhr
Fr 09.00 - 13.00 Uhr

erscheint in Bärenthal, Böttingen, Buchheim, Fridingen 
a. d. D., Irndorf, Kolbingen, Mühlheim a. d. D. mit Stadtteil Stetten, Renquishausen,  
Tuttlingen-Nendingen, Mahlstetten, Neuhausen o. E. mit den Ortsteilen Schwandorf 
und Worndorf. Das Amtsblatt Neuhausen ob Eck erscheint wöchentlich jeweils  
donnerstags und wird im Abonnementverfahren an die Haushalte für einen Bezugspreis 
von 17,90 € verteilt. 

Herausgeber: Bürgermeisteramt 78579 Neuhausen o. E., Tel. 07467 / 9460 - 0

Verantwortlich für den Inhalt: 
Bürgermeisterin Jung oder deren Vertretung im Amt

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der/die Vorsitzende des jeweiligen Vereins.

Anzeigenteil/Druck/Verteilung: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 / 9317 - 11, anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

NOTRUFNUMMERN
Notruf, Polizei 110
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   
Polizei Tuttlingen 07461 941 0
Polizei Mühlheim  07463 996 10
Giftnotruf 0761 192 40
Krankentransport 19222
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
HNO Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0761 120 120 00
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und Feiertagen und  außerhalb 
der Sprechstundenzeiten Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt  0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte oder docdirekt.de 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der  116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde 
empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT  10.00 - 20.00 Uhr  

Apotheken-Bereitschaftsdienst 
Samstag, 07.02.2026
Apotheke Neuhausen,Tuttlinger Str. 2, 78579 Neuhausen ob Eck  Tel.: 07467 - 9 49 40
Sonntag, 08.02.2026
Rathaus-Apotheke Tuttlingen, Rathausstr. 2, 78532 Tuttlingen  Tel.: 07461 - 9 46 80
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Samstag, 07.02.2026 bis Sonntag, 08.02.2026
Tierarztpraxis Dr. Würthner, Karlstr. 28, 78532 Tuttlingen Tel.: 07461/15267
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 88605 Meßkirch Tel.: 07575/920-40
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VERANSTALTUNGSÜBERSICHT  
FEBRUAR

Do 05.02.2026 Obst- und Gartenbauverein Handarbeitstreff , Treff punkt Alpenblick

Sa 07.02.2026 Narrenverein Schwandorf Bunter Abend

Do 12.02.2026 Gemeinde Rathausfasnet

Narrenverein Schwandorf Narrentreiben

Narrenverein Worndorf Narrentreiben

Fr 13.02.2026 Landjugend Schwandorf Landjugendball

Sa 14.02.2026 FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen Hackepeter-Essen

So 15.02.2026 Musikverein Schwandorf Musiker Frühschoppen

Narrenverein Worndorf Dorfumzug  

Di 17.02.2026 Frauengemeinschaft Schwandorf Frauenfasnet

Narrenverein Worndorf Fasnet verbrennen

Radfahrverein Worndorf Damenkaff ee

Mi 18.02.2026 Obst- und Gartenbauverein Aschermittwoch-Fischessen

Do 19.02.2026 Obst- und Gartenbauverein Handarbeitstreff 

Sa 21.02.2026 Schwäbischer Albverein Funkenfeuer

örtliche Vereine Schwandorf Bürgersaal Generalreinigung

So 22.02.2026 Dorfgemeinschaft Holzach Funkenfeuer

Fr 27.02.2026 Musikverein Worndorf Generalversammlung

Sa 28.02.2026 Heimatverein Neuhausen Mitgliederversammlung
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BESUCH DER NARREN AM 23.01.2026 
IM REGENBOGENLAND IN WORNDORF
Am Freitigmorga s‘war verruckt
Hot Bsuach bei uns vorbeigeguckt!
D`Stoa-Beisser von eiserm Ot
weil d‘Fasnet vor dr Türe stoht.
5 Leit em Häß hand uns ganz toll
Erklärt was denn dia Fasnet soll.
Warum ma z‘Worndorf Stoa-verbeisst
Ond ma Seegrass rupft ond reisst.
Dia Kender warad still wie nia!!!!!
Hand kräftig Stoi ond Beisser gschria,
Danoch hand alle Kender glei
Was Siasses kriagt jo des war fei.
Dia Kender fangad scho a scharra
Ond wend auf d‘Fasnet dank de Narra.
Mir sagat danke an dia Leit
Dia sich gnomma hand dia Zeit.
Eis bleibt blos ois mir winschat eich

A fasnet dia an freuden Reich!!!!!!
A Glickseelige Fasnet und ein herzliches Dankeschön
an die Steinbeisser aus Worndorf für den Besuch
im Kindergarten Regenbogenland in Worndorf.

DER KIRCHENCHOR SANKT MAURITIUS WORNDORF
Acht neue Chormitglieder singen mit
Der Kirchenchor Sankt Mauritius in Worndorf hat seine General-
versammlung im Pfarrsaal abgehalten. Da die Kirchengemeinde 
Worndorf ab dem 1. Januar 2026 der neuen Kirchengemeinde „Herz 
Jesu Sigmaringen“ zugeteilt ist, werde man die Festlichkeiten mit 
der neuen Kirchengemeinde „Herz Jesu Sigmaringen“ im Septem-
ber feiern. Der Vorsitzende Hubert Keller lobte das gute Mitein-
ander innerhalb des Chores. „Es wird anders, aber es geht weiter“, 
sagte Keller. Die neue Pfarreirätin Marita Kohler sagte, dass die Ver-
änderungen mit Hilfe aller Kirchengemeinden gut bewältigt wer-
den könnten. Deshalb sei es wichtig, dass die älteren Chormitglie-

der weiter dem Chor die Stange halten und Jüngere für das Singen 
zu begeistern, fügte Keller hinzu. Erfolgreich war das Konzert im Ad-
vent, bei dem acht neue Sängerinnen gewonnen werden konnten.
Schriftführerin Carola Schmid ließ das vergangene Jahr Revue pas-
sieren. In ihrem detaillierten Tätigkeitsbericht kamen neben den 
Auftritten auch die Kameradschaft wie Ausfl ug und Geburtstage 
der Chormitglieder nicht zu kurz.
Kassiererin Anja Hepfer konnte trotz einiger Mehrausgaben, wie die 
Beschaff ung neuer Polo-Shirts, in ihrem Kassenbericht ein gutes 
fi nanzielles Polster vorweisen. Die Kassenprüferinnen Waltraud 

Die Geehrten des Kirchenchors Worndorf (von links): Heidi Hafner, Anja 
Hepfer, Carola Schmid, Monika Hoff mann, Konrad Jäger, Harald Boos, 
Siglinde Brütsch und Pfarreirätin Marita Kohler. Auf dem Bild fehlt Else 
Hauff .  Bild und Text: Winfried Rimmele 
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GESANGVEREIN „HARMONIE“ 
NEUHAUSEN OB ECK
Heike Kurz wurde zum Ehrenmitglied ernannt
„Wir haben eine neue Sängerin hinzugewonnen“, sagte der erste 
Vorsitzende Martin Bertsche bei der Hauptversammlung des 
Gesangvereins „Harmonie“ Neuhausen ob Eck. „Es ist weiterhin 
schwierig, weitere Sängerinnen und Sänger zu fi nden“, zog Bert-
sche ein Resümee. In Gedenken wurden an Ehrenmitglied Else Lang 
und Ehrenvorsitzender Willi Hepfer gedacht.
Obwohl kein Chorgesang mehr möglich sei, wolle man am gemein-
samen Singen im 14-tägigen Rhythmus mit Klavierbegleitung von 
Andreas Reil festhalten, um die noch verbliebenen acht bis neun 
sangesfreudigen Mitglieder bei der Stange zu halten. „Weil wir 
gerne singen und es Spaß macht, werden wir auch weiterhin zu-
sammenkommen“, fügte Martin Bertsche, der das Amt des ersten 
Vorsitzenden und Schriftführers in Personalunion ausübt, hinzu. 
Er ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Dieses war vor allem 
geprägt durch einen Ausfl ug, Grillfest und Adventsfeier. Kassierer 
Markus Gwinner legte in seinem einen Kassenbericht ein sehr so-
lides Finanzpolster vor. Die Kassenprüfer Thomas Nestel und Vera 
Feger bescheinigten eine tadellose Kassenführung. Andreas Reil, 
der das gemeinsame Singen leitet und auf dem Klavier begleitet, 
war von den verbliebenen acht Sänger und Sängerinnen angetan, 
die im Laufe der 21 Proben 99 Lieder gesungen hatten. „Mit Volks- 
und Wanderlieder wollen wir Kultur pfl egen“, fügte Reil hinzu. Sechs 
neue Lieder wurden einstudiert und mit dem Paradelied „Donau-
bergland“ von Klaus Hipp werde der Bezug zu heimischen Volks-

liedern aufrechterhalten, sagte Reil. „Obwohl auf kein Konzert ge-
probt werden muss, wurden je Probe dreizehn bis fünfzehn Lieder 
gesungen“, bedankte sich Reil bei den Sängerinnen und Sängern. 
„Es läuft mit einer Kontinuität, die mich freut“, so Reil. Beim „Chor-
leiter“ Andreas Reil bedankte sich der erste Vorsitzende im Namen 
aller Chormitglieder für sein Engagement und Einsatz.
Der erste Stellvertreter der Bürgermeisterin, Florian Stritzel, nahm 
die Entlastung der Vorstandschaft vor. Er sagte, dass auch der kleine 
Verein für die Gemeinde zur Tradition und Kultur gehöre. Er dankte 
im Namen der Gemeinde für die Fahnenabordnung beim Volks-
trauertag. „Es ist kein verstaubter Verein und es würde allen etwas 
fehlen, wenn es die Singstunde nicht mehr gäbe“, gab Stritzel zu Be-
denken. Bei der anschließenden Wahl wurde die zweite Vorsitzende 
Uschi Schaz in ihrem Amt bestätigt.
Heike Kurz wurde für 30-jährige aktive und passive Mitgliedschaft 
zum Ehrenmitglied ernannt. Die zweite Vorsitzende und Notenwar-
tin Uschi Schaz erhielt für 27 Jahre als Notenwartin und zwölf Jahre 
als zweite Vorsitzende ein Weingebinde. Markus Gwinner war fünf 
Jahre zweiter Vorsitzender und seit 2014 Kassierer und erhielt eben-
falls ein Weingebinde. Gisela Erhardt wurde für 20 Jahre als Beisitze-
rin mit einem Geschenk gedankt. Thomas Nestel war 25 Jahre Bei-
sitzer und prüft seit 16 Jahren die Kasse. Dafür wurde er mit einem 
Weingebinde bedacht.
Martin Bertsche gab noch einen Ausblick auf das kommende Jahr 
mit einem geplanten Ausfl ug.

Nagel und Irmgard Schmid bescheinigten eine tadellose Kassenfüh-
rung. Der Vertreter der Bürgermeisterin, Florian Stritzel, dankte in 
seinem Grußwort für den Einsatz und das Bemühen für das Gemein-
wohl. „Der Kirchenchor stellt sich schon länger dem Wandel mit einer 
tollen Vorstandschaft und einem emsigen Dirigenten“, lobte Stritzel. 
„Die Vielzahl der Veranstaltungen ist Aktivität und Freude pur“, sagte 
Stritzel und fügte hinzu: „Ihr könnt stolz auf euch sein“. Ortsvorsteher 
Martin Schäpke nahm die Entlastung vor und dankte dem Kirchen-
chor für die Unterstützung und Bereicherung des Gemeinwesens.
Dirigent Volker Nagel war mit dem Probenbesuch sehr zufrieden. 
Die 26 Sängerinnen und Sänger hatten bei 14 Auftritten und 37 Pro-
ben 58 Lieder gesungen und geübt. Nagel hob vor allem die Zu-
verlässigkeit, das gute Miteinander die Kameradschaft und die Hilfs-
bereitschaft der Chormitglieder hervor. Das Jubiläumsfest „200+2“ 
werde am 12. September mit einem Festakt und am 13. September 
mit einem Kinderprogramm groß gefeiert. Hierzu warb Nagel bei 
den Chormitgliedern für Unterstützung. Bei einem durchschnitt-

lichen Probenbesuch von 81 Prozent hatte bei 37 Proben Volker 
Nagel keine Fehlprobe. Eine Fehlprobe hatten Heidi Hafner, Moni-
ka Hoff mann und Rosemarie Ruggaber. Nur zweimal fehlten Inge 
Keller und Andreas Pfau. Für die Dirigenten Volker Nagel und Hans 
Bettinger gab es ein Geschenk und den Beifall der Chormitglieder.
Der Vorsitzende Hubert Keller nahm die Ehrungen vor. Für zehn 
Jahre aktives Singen im Kirchenchor wurden Monika Hoff mann, 
Else Hauff , Heidi Hafner, Haral Boos, Anja Hepfer, Carola Schmid und 
Siglinde Brütsch mit einem Geschenk belohnt und von den Chor-
mitgliedern mit viel Applaus bedacht.
Pfarreirätin Marita Kohler nahm eine besondere Ehrung für langjäh-
rige Treue zum Kirchenchor vor. Für 40 Jahre aktives Mitwirken im 
Kirchenchor wurde Konrad Jäger geehrt. Aus diesem Anlass erhielt 
er eine Urkunde des Cäcilien-Verbands der Erzdiözese Freiburg und 
als Dank ein Geschenk.
Zum Schluss sagte Keller, dass ein Ausfl ug nach Tübingen mit Sto-
cherkahn-Fahrt geplant sei.

Die Geehrten (von links): Heike Kurz, Uschi Schaz, Thomas Nestel, 
Gisela Erhardt und Markus Gwinner.  Bild und Text: Winfried Rimmele 
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GEMEINSAME 
MITTEILUNGEN

Abfalltermine 

ABFALLTERMINE
Februar:
Biomülltonne
Donnerstag, 05.02.2026
 
Restmüll 4-wöchentlich
Donnerstag, 12.02.2026
 
Biomülltonne
Donnerstag, 19.02.2026
 
Papiertonne
Donnerstag, 26.02.2026

AMTLICHE MITTEILUNGEN
Landtagswahl am 08.03.2026
Zustellung der Wahlbenachrichtigungen an die Wahlberech-
tigten
Derzeit werden in Neuhausen ob Eck die Wahlbenachrichtigungen 
an die Wahlberechtigten verteilt.
Falls Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten sollten, wenden Sie 
sich bitte an das Wahlamt – Herr Sedlatschek, Tel.: 07467/9460-
11, rene.sedlatschek@neuhausen-ob-eck.de
 
Briefwahl / Wahlscheinantrag
Wenn Sie von der Briefwahl Gebrauch machen wollen, können Sie 
für die Landtagswahl am 08.03.2026 die Erteilung eines Wahl-
scheins (Briefwahl) schriftlich, elektronisch (z.B. per E-Mail, Internet 
oder Telefax) oder durch persönliche Vorsprache bei der Gemeinde 
Neuhausen ob Eck, Bürgerbüro, Zimmer E.01, beantragen.
Telefonische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig.
 
Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlscheines 
per Internet auf unserer Homepage unter „News“ https://www.
neuhausen-ob-eck.de/aktuelles/ an. Beim Aufruf des dort ange-
gebenen Links (Link für den Wahlscheinantrag) erhalten Sie ein 
Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Ihnen steht es offen, sich 
die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandan-
schrift senden zu lassen. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten 
benötigen wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und 
Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialo-
gisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automa-
tisch einen Hinweis.
 
Wahlscheinantrag per QR-Code
 
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und ein-
fach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung aufrufen.
Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr 
Geburtsdatum und möglicherweise noch eine abweichende Ver-
sandadresse. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das In-
ternet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen.
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen an-

schließend per Post zugestellt.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, kön-
nen Sie auch formlos per E-Mail an rene.sedlatschek@neuhau-
sen-ob-eck.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müs-
sen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum 
und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben.
 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das 
Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: Tel. 07467/9460-
28, Mail: eva.kempf@neuhausen-ob-eck.de.
-Bürgermeisteramt Neuhausen ob Eck-

Rücksichtnahme beim Befahren von Feldwegen
In letzter Zeit erreichten die Gemeindeverwaltung verstärkt Be-
schwerden über das unzulässige Befahren von Feld- und Waldwe-
gen durch Kraftfahrzeuge.
 
Nach § 3 Abs. 2 Nr. 4a des Straßengesetzes Baden-Württemberg 
handelt es sich dabei um beschränkt öffentliche Wege, die einem 
bestimmten Benutzungszweck dienen. Dies bedeutet, dass diese 
grundsätzlich von jedem befahren werden dürfen, der angrenzen-
de Feld- und Waldgrundstücke bewirtschaftet. Anderer Verkehr 
hat hier grundsätzlich keine Berechtigung und ist verboten.
 
Ebenso nach § 37 Abs. 4 des Landeswaldgesetzes Baden-Württem-
berg (LWaldG) ist das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen im 
Wald ohne besondere Befugnis unzulässig. Dies stellt nach §§ 83 
Abs. 2 Nr. 4, Abs. 4 LWaldG eine Ordnungswidrigkeit dar und kann 
mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro, in besonders schweren Fällen 
bis zu 10.000 Euro, geahndet werden. Diesbezügliche Hinweise kön-
nen bei Ordnungsamtsleiterin Eva Kempf unter Tel. 07467/9460-28 
gemeldet werden.
 
Auch wer rechtmäßig einen derartigen Feld- und Waldweg befährt, 
hat sich an die Straßenverkehrsordnung und insbesondere den § 
3 Abs. 1 StVO zu halten der die Geschwindigkeit regelt. Dieser re-
gelt u. a. dass auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entge-
genkommende Fahrzeuge gefährdet werden können, so langsam 
gefahren werden muss, dass mindestens innerhalb der Hälfte der 
übersehbaren Strecke gehalten werden kann.
Wir bitten Sie, aus Respekt gegenüber der Umwelt und den Mitbür-
gern, betreffende Wege nicht mehr zu befahren.
 
Ordnungsamt

RATHAUS GESCHLOSSEN
Am Donnerstag, 12.02.2026 (Schmotzige Dunschdig) wird 
das Rathaus durch die Narren besetzt. Aus diesem Grund ist 
das Rathaus ab 10.30 Uhr für dienstliche Angelegenheiten ge-
schlossen.
 
Am Montag, 16.02.2026 (Rosenmontag) ist das Rathaus den 
ganzen Tag geschlossen.

Anlässlich der Landtagswahl ist die Einsicht des Wählerver-
zeichnis am Rosenmontag von 9:00 Uhr- 12:30 Uhr möglich, 
siehe Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen in der letz-
ten Ausgabe.
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VERÖFFENTLICHUNG VON ALTERS- UND EHEJUBILAREN
Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die Gemeinde die Ehe- und Altersjubilare nur mit einer schriftlichen Zustimmung ver-
öff entlichen. Dies betriff t das goldene, das diamantene und das eiserne Ehejubiläum sowie das 70. Altersjubiläum, jeden fünften 
darauff olgenden Geburtstag und ab dem 90. Lebensjahr jeden jährlichen Geburtstag.

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eine Veröff entlichung eines solchen Jubiläums im Amtsblatt der Gemeinde wünschen, geben 
bitte das untenstehende Formular ausgefüllt und unterschrieben bei der Gemeinde ab. Das Formular erscheint regelmäßig im 
Amtsblatt.
Die Veröff entlichung der Jubiläumsdaten kann nur dann erfolgen, wenn die Jubilare selbst der Gemeinde gegenüber per Einwilli-
gung erklären, dass sie eine Veröff entlichung ihrer Ehrentage im Amtsblatt wünschen.

Einwilligung zur Veröff entlichung meiner persönlichen Daten zum Alters- bzw. Ehejubiläum im Amtsblatt der Gemeinde 
Neuhausen ob Eck und/oder im Gränzboten und Südkurier
Hiermit erteile ich der Gemeinde Neuhausen ob Eck bis auf Widerruf die Einwilligung, meinen Namen, mein Geburtsdatum, mein 
Alter und meine Anschrift

    -  im Amtsblatt der Gemeinde Neuhausen ob Eck

    -  im Gränzboten

    -  im Südkurier

zu veröff entlichen. Das Amtsblatt wird ebenso auf der Internetseite der Gemeinde unter 
https://www.neuhausen-ob-eck.de/amtsblatt-donnerstags/ veröff entlicht.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Die Einwilligung ist auf unbestimmte Zeit gültig und kann jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum    Unterschrift











8 | Donnerstag, 05. Februar 2026 Amtsblatt der Gemeinde Neuhausen ob Eck

Redaktionsschluss
„donnerstags in KW 7 + KW 8“
Aufgrund des Schmotzigen und Rosenmontags, wird 
der Redaktionsschluss für das „donnerstags“ für KW 7 
auf
Freitag, 06.02.2026, 10.00 Uhr und für KW 8
auf Freitag, 13.02.2026, 10.00 Uhr vorverlegt.

Das Bürgermeisteramt bittet besonders die Vereine 
um Beachtung, da später eingehende Beiträge nicht mehr ver-
öffentlicht werden können.

Stellenausschreibung 
 
Wir suchen baldmöglichst   
 

einen Facharbeiter (m/w/d)  
für unseren Bauhof

 
Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung aller im Bauhof an-
fallenden Tätigkeiten.  
Unter anderem werden Sie zur Instandhaltung von Straßen, 
öffentlichen Verkehrsflächen, für die Pflege, Wartung und Un-
terhaltung von kommunalen Einrichtungen und Gebäuden, auf 
den Friedhöfen sowie im Winterdienst eingesetzt.
 
Wir erwarten: 
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner, Garten- 

beziehungsweise Landschaftsbauer oder eine handwerkli-
che Ausbildung

• technisches und handwerkliches Geschick
• Führerschein der Klasse BE (zusätzlich T wäre von Vorteil)
• Teamfähigkeit und ein hohes Maß an eigenverantwortlicher 

und selbständiger Arbeitsweise, Flexibilität, körperliche Be-
lastbarkeit, Zuverlässigkeit und Engagement

• Bereitschaft, während der Winterzeit nach Bedarf auch au-
ßerhalb der üblichen Arbeitszeit zu arbeiten.

 
Wir bieten
• ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches Auf-

gabengebiet
• eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39 Stunden/

Woche)
• eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleis-
tungen sowie zusätzlich E-Bike-Leasing.

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung bis spätestens 08.02.2026 an das Bürgermeister-
amt, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck, gerne auch per 
E-Mail an:  info@neuhausen-ob-eck.de
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Bauhofleiter Gerhard Wegmann, 
Telefon 0162/2892106, E-Mail: bauhof@neuhausen-ob-eck.
de sowie Hauptamtsleiter Hans Hager, Telefon 07467/9460-14, 
gerne zur Verfügung.

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS  
AB FEBRUAR 2026
Verlegung des langen Dienstleistungstags auf den 
Dienstag
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass ab Februar 
2026 der lange Dienstleistungstag in der Gemeindeverwaltung 
vom Donnerstag auf den Dienstag verlegt wird. Ab Februar 
sind die Öffnungszeiten des Rathauses daher wie folgt:
 
Montag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 – 12:30 und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag: geschlossen
 
Dies hat den Hintergrund, dass oftmals Feiertage auf den Don-
nerstag fallen, wodurch der lange Dienstleistungstag wegfällt. 
Außerdem wurde festgestellt, dass Anfang der Woche, haupt-
sächlich am Montag und Dienstag, viele Bürgerinnen und Bür-
ger ihre Verwaltungsgänge erledigen.

Amtsgericht Tuttlingen
VOLLSTRECKUNGSGERICHT 
 

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am
 

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
26.03.2026

10:00 Uhr Sitzungssaal 
4 im Neubau 
des Amtsge-
richts

Amtsgericht 
Tuttlingen, 
Werderstra-
ße 8, 78532 
Tuttlingen

 
öffentlich versteigert werden:
 
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Neuhausen o.E.

Gemar-
kung

Flur-
stück

Wirtschafts-
art u. Lage

An-
schrift

m² Blatt

Neu-
hausen 
o.E.

3638 Waldfläche Butzen-
loh

1.591 2282
BV-Nr. 20

 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen) :
sehr schmales, langgezogenes Waldgrundstück (Erstauffor-
stungsflurstück) auf ebener Plateau- lage;
 
Verkehrswert:  4.250,00 € 
Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de
 
Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein 
Gebot Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 
% des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleis-
tung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Bietvollmachten 
müssen öffentlich beglaubigt sein.
 
Amtsgericht Tuttlingen
Vollstreckungsgericht
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Meldung über die beabsichtige  
Durchführung einer Truppenübung
Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, dass die Bundeswehr 
in der Zeit vom  23.02.2026 bis 26.02.2026 eine kreisübergrei-
fende Truppenübung abhält.
Das Übungsgebiet erstreckt sich über die Kreisgemeinden 
Stockach – Holzach - Meßkirch – Mengen – Ostrach - Pfullen-
dorf.
In diesem Zeitraum können Soldaten im Gelände unterwegs 
sein oder es können größere Fahrzeugkolonnen die Gemeinde, 
insbesondere Holzach, passieren.

Information der Gemeindekasse 
Wasserzins/Abwassergebühren –  
Jahresendabrechnung 2025
In den nächsten Tagen erhalten Sie die Jahresendabrechnung 
Wasser/Abwasser für das Jahr 2025. Die Forderungen sind 
zum13.03.2026 fällig.

Wenn Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, wird der 
Betrag bei Fälligkeit von Ihrem Bankkonto eingezogen. Sollte 
sich Ihre Bankverbindung geändert haben, geben Sie uns bitte 
Bescheid. Bei Überweisung an die Gemeindekasse bitten wir 
um termingerechte Bezahlung.

Entstandene Guthaben werden wir zum 18.02.2026 entspre-
chend rückerstatten. Bitte teilen Sie uns Ihre Bankverbindung 
mit, bzw. informieren Sie uns, wenn sich Ihre Bankverbindung 
geändert hat.

Bitte beachten Sie, dass zu den Abschlagsterminen 2026 keine 
zusätzlichen Bescheide mehr zugestellt werden. Die Höhe der 
Abschläge finden Sie auf dem in der Jahresendabrechnung 
enthaltenen Vorauszahlungsbescheid 2026.
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Gemein-
dekasse: Sandra Benkler, Tel. 07467 9460 13

Gemeinderat 

Gemeinderatssitzung am 10.02.2026
Am Dienstag, den 10. Februar 2026 findet um 19:00 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses Neuhausen ob Eck eine öffentliche Gemeinde-
ratssitzung statt. Hierzu laden wir herzlich ein. Die Sitzungsvorla-
gen sind im RIS verfügbar.
 
Tagesordnung
 
 Öffentlicher Teil  

1. Bekanntgabe der am 20.01.2026 in nichtöf-
fentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeordnung 006/2026/ö

2. Informationsvortrag der 
Netze BW- Netzdialog 007/2026/ö

3. Ansiedlung eines EDEKA-Marktes
Vergabe von Erschließungsmaßnahmen 008/2026/ö

4. Annahme von Spenden durch die 
Gemeinde 009/2026/ö

5. Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges  

6. Bürgerfragestunde  

 
Mit freundlichen Grüßen

Marina Jung
Bürgermeisterin
 
Zur Information: Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
Mittwoch, 25.02.2026 um 19:00 Uhr statt.

Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Dienstag,
den 10.02.2026 von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Ortsverwal-
tung in Schwandorf statt. Gerne können Sie vorab einen Ter-
min vereinbaren. Jederzeit können Sie auch Ihre Wünsche und 
Anliegen an Bürgermeisterin Frau Jung mitteilen.
Frau Epple nimmt Ihren Anruf gerne unter der Tel.-Nr.: 
07467/9460-15 entgegen.

Bürgermeistersprechstunde 

Neuhausen ob Eck

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
I. Genehmigung 14. Änderung der 6. Fortschreibung des 

Flächennutzungsplans für den Verwaltungsraum Tuttlingen:
„Sondergebiet großflächiger Lebensmittelmarkt“, Flste. Nrn. 
187, 187/1, 187/2, 187/3, 179 (teilweise), 194/1 (teilweise), 189 

(teilweise) und 189/1 (teilweise) im Ortsteil Oberflacht, 
Gemeinde Seitingen – Oberflacht

 
Das Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau hat mit Entschei-
dung vom 07.01.2026, Aktenzeichen RPF21-2511-96/76/1 die 14. Än-
derung der 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den 
Verwaltungsraum Tuttlingen, welche vom Gemeinsamen Ausschuss 
der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen am 13.06.2024 beschlos-
sen wurde, gemäß § 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) antragsgemäß 
genehmigt. Die Erteilung der Genehmigungen wird hiermit gemäß 
§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der öffentlichen 
Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplans 
wirksam.
 

II. Genehmigung 15. Änderung der 6. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans für den Verwaltungsraum Tuttlingen:

„Sonderbaufläche großflächiger Lebensmittelmarkt und 
Flächentausch Mischbaufläche für Wohnbaufläche“, Gewann 

Lenzinger Breite sowie an der Alemannenstraße“ 
in Neuhausen ob Eck

 
Das Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau hat mit Entschei-
dung vom 01.12.2025, Aktenzeichen RPF21-2511-96/73/1 die 15. Än-
derung der 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den 
Verwaltungsraum Tuttlingen, welche vom Gemeinsamen Ausschuss 
der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen am 02.10.2025 beschlos-
sen wurde, gemäß § 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) antragsgemäß 
genehmigt. Die Erteilung der Genehmigungen wird hiermit gemäß 
§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma-
chung wird die Änderung des Flächennutzungsplans wirksam.
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III. Genehmigung 19. Änderung der 6. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans für den Verwaltungsraum Tuttlingen:
„Gemischte Baufläche – Unterm Erbsenberg“ in Wurmlingen

 
Das Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau hat mit Entschei-
dung vom 01.12.2025, Aktenzeichen RPF21-2511-96/72/1 die 19. Än-
derung der 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den 
Verwaltungsraum Tuttlingen, welche vom Gemeinsamen Ausschuss 
der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen am 02.10.2025 beschlos-
sen wurde, gemäß § 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) antragsgemäß 
genehmigt. Die Erteilung der Genehmigungen wird hiermit gemäß 
§ 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma-
chung wird die Änderung des Flächennutzungsplans wirksam.
 
Die Planunterlagen für die oben genannten Änderungen des Flä-
chennutzungsplanes mit Begründung sowie zusammenfassender 
Erklärung liegen bei der Stadt Tuttlingen, Rathausstraße 1, Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Mobilität und Klimaschutz, Ebene 4 Zim-
mer R 4.19 und den Bürgermeisterämtern
• Rietheim–Weilheim, Rathausplatz 3, 78604 Rietheim–Weilheim;
• Seitingen–Oberflacht, Kehlhofstraße 8, 78606 Seitingen-Ober-

flacht;
• Wurmlingen, Schloßstr. 20, 78573 Wurmlingen;
• Emmingen-Liptingen, Schulstraße 8, 78576 Emmingen-Liptingen 

und
• Neuhausen ob Eck, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck, 

während der üblichen Dienststunden öffentlich aus. Jedermann 
kann die Unterlagen einsehen und über ihren Inhalt Auskunft 
verlangen.

Darüber hinaus sind die Unterlagen im Internet unter folgendem 
Link abrufbar:
https://www.tuttlingen.de/de/Wirtschaft-Bauen/
Bauen-Wohnen/Flaechennutzungsplanung
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. Unbeachtlich werden demnach
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Tuttlingen 
oder Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sacherhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen der Flächennutzungsplanän-
derungen ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Flächennutzungsplanänderung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Flächennutzungs-
planänderung verletzt worden sind.
Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ab-
lauf eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Flächen-
nutzungsplans jedermann diese Verletzung geltend machen.
 
Tuttlingen, 21.01.2026
 
Michael Beck
Oberbürgermeister
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen

NACHTRAG DEZEMBER:

wir nahmen Abschied von
Herrn Gerhard Rotter am 22.12.2025.

Am Sonntag, 08. Februar 2026
gratulieren wir sehr herzlich Frau Elisabeth Kruse 
zu ihrem 70. Geburtstag.

Nachrichten aus dem Standesamt

Schwandorf

Unsere Jubilare

NICHTAMTLICHE MITTEILUNGEN
Aufhebung/Einstellung der  
Vereinsprämierungen für Papier- und 
Schrottsammlungen ab 01.01.2026
Das Amt für Abfallwirtschaft und Deponien informiert wie 
folgt:
In den zurückliegenden Jahren wurden in den Kommunen von ver-
schiedenen Vereinen sowohl Papier- als auch Schrottsammlungen 
durchgeführt. Da uns aktuell wieder Informationen für geplante 
Sammlungen im kommenden Jahr erreichen, möchten wir Sie da-
rauf aufmerksam machen, dass die bisher gelebte Praxis künftig 
nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Nach erfolgter Samm-
lung durch die Vereine wurden bisher dem Abfallwirtschaftsamt die 
Mengen der gesammelten Abfälle mitgeteilt und als Freiwilligkeits-
leistung dafür eine Prämie ausgezahlt.
 
Diese Vorgehensweise wurde nun auf ihre Rechtmäßigkeit über-
prüft und wir möchten Ihnen mitteilen, dass diese Vorgehensweise 
im Jahr 2026 keinen Bestand mehr hat, sondern aufgehoben wer-
den muss. Die Vereine dürfen zwar weiterhin die Sammlungen von 
Papier und Schrott durchführen, organisieren, privat vermarkten 
und somit auch den eigenen Gewinn abschöpfen, jedoch ist eine 
zusätzliche Prämierung durch das Amt für Abfallwirtschaft und 
Deponien ab sofort nicht mehr möglich, da diese Sammlungen 
im Rahmen des allgemeinen Wettbewerbs durchgeführt werden 
und keine Beauftragung durch den öffentlich-rechtlichen Entsor-
ger auf Basis einer Ausschreibung und damit des Vergaberechts zu 
Grunde liegt.
 
Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG sind die Erzeuger oder Besitzer von 
Abfällen aus privaten Haushaltungen grundsätzlich verpflichtet, 
diese Abfälle den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zur 
Entsorgung zu überlassen. Nach § 17 Abs. 2 KrWG besteht die Über-
lassungspflicht jedoch nicht für Abfälle, die durch gemeinnützige 
Sammlungen einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung zugeführt werden (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 KrWG). Diese Aus-
nahmen von der Überlassungspflicht zeigt, dass die Sammlung des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers in „Konkurrenz“ steht mit 
bspw. gemeinnützigen Sammlungen. Leisten öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger Finanzhilfen an gemeinnützige oder gewerb-
liche Sammler, ohne dass dem eine Beauftragung i.S.d. Vergabe-
rechts zugrunde liegt, sind die damit verbundenen Kosten nicht ge-
bührenfähig. Es handelt sich somit nicht um Kosten der öffentlichen 
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Einrichtung der Abfallentsorgung. Somit wäre eine Prämie als Bei-
hilfe zu werten, die eine bestimmte Organisation begünstigt. Wenn 
die Begünstigung jedoch zu einer Verfälschung des Wettbewerbs 
führt, indem einzelne Unterstützungen erhalten und andere nicht, 
so ist dies schon allein für sich nicht rechtmäßig und kann auch aus 
diesem Grund nicht erfolgen.
 
Daher müssen wir Ihnen mitteilen, dass eine Unterstützung der 
Vereine für die Sammlungen von Papier und Altmetall, wie bisher 
praktiziert, künftig nicht mehr erfolgen kann.Die nun künftig ein-
gehenden Anträge werden wir nun künftig aus den dargestellten 
Gründen ablehnen müssen.

Mondkalender  
– Erfolgreicher Gärtnern mit Hilfe des Mondes. 
Das nächste Frühjahr kommt bestimmt, darum heute schon an 
das Säen, Pflanzen und Pflegen zum besseren Zeitpunkt den-
ken.
Die OGV-Kalender mit „Aussaattagen nach kosmischen Rhyth-
men 2026“ sind da und können (ohne Bestellung) bei Alfred 
Schaz Blumenstraße 25 abgeholt werden (Tel. 1593).

Neu
Der OGV-Kalender enthält zusätzlich aktuelle Tipps durch das 
ganze Gartenjahr. Er bietet auch die Möglichkeit für eigene Notizen.

Der aktuelle Gartentipp aus der Verbandszeitschrift  
„Obst und Garten“  und eigene Texte OGV-Neuhausen 
Frostspanner an Obstbäumen bekämpfen
Denken Sie daran, die Leimringe an den Obstbäumen zur Bekämp-
fung des Frostspanners regelmäßig auf ihren richtigen Sitz zu über-
prüfen und sie bei Bedarf erneut mit Leim zu bestreichen. „Brücken“ 
wie Blätter oder Ähnliches sind zu entfernen. Aufhängen von Mei-
senkästen in der Obstanlage ist allerdings genauso effektiv und die 
Nachteile eines Leimrings – Schnabelverkleben bei Vögeln - sind 
nicht gegeben.
 
Umpfropfen von Obstbäumen
Kernobstbäume, die im April umgepfropft werden sollen, können 
Sie bereits jetzt auf das gewünschte Maß abwerfen - vorausgesetzt, 
dass keine starken Fröste mehr zu erwarten sind. Bei Steinobstbäu-
men wartet man bis unmittelbar vor dem Pfropftermin im Frühjahr.
 
Frühstarter unter den Gemüsen
Noch ist mit der Aussaat keine Eile geboten. Allerdings kann man 
einige Gemüse-Arten jetzt schon aussäen. Sie lassen auf eine baldi-
ge Ernte hoffen. Außerdem geben sie den Platz im Beet wieder frei, 
bevor spätere Kulturen folgen.
 
Aussaat von Rettich im Gewächshaus
In einem frostfreien Gewächshaus können jetzt weiße oder rote 
Rettiche gesät werden. Lockern Sie den Boden vorher tiefgründig 
und bereiten Sie ein feinkrümeliges Saatbeet. Eine Kompostgabe 
verbessert Bodenstruktur und Nährstoffversorgung. Tipp: Legen 
Sie immer drei Samen zusammen auf Endabstand und vereinzeln 
Sie auf eine Pflanze, wenn die Keimblätter ausgebildet sind.

Turn- und Sportverein

Kein Frühschoppen am 8. Februar 2026
Am Sonntag, 8. Februar 2026 findet kein Frühschoppen statt.
 

Schwandorf

Deutsches Rotes Kreuz, Bereitschaft Schwandorf

Dienstabend
Am Donnerstag 05. Februar findet unser 
nächster Dienstabend statt.

Wir treffen uns im Gruppenraum in Schwandorf um 20:00 Uhr.
Bis Donnerstag!
 
Elmar Müller
DRK Schwandorf

Neuhausen ob Eck

Motorradfreunde Schwaben

Generalversammlung 07.03.2026
Tagesordnungspunkte:
Punkt 1  Begrüßung
Punkt 2  Bericht des 1. Vorsitzenden
Punkt 3  Bericht des Kassierers
Punkt 4 Bericht des Schriftführers
Punkt 5  Bericht der Kassen- und Protokollprüfer
Punkt 6 Entlastung der Vorstandschaft
Punkt 7   Wahlen: Wahl des 1.Vorsitzenden
 Wahl des Schriftführer*in 
 Wahl der Kassenprüfer*in
Punkt 8 Termine 2026
Punkt 9 Verschiedenes Anträge

Der Vorstand

Die Versammlung beginnt um 19.00 Uhr im Gasthaus Adler in 
Neuhausen. 

Obst- und Gartenbauverein

Fischessen am Aschermittwoch
Zu unserem traditionellen Fischessen laden wir am Ascher-
mittwoch, 18.02.2026, ab 18.00 Uhr in den Alpenblick ein. 
Wegen der begrenzten Sitzplatzzahl bitten wir um Anmeldung 
und Essenvorbestellung. Zur Auswahl stehen: Paniertes Fisch-
filet mit Kartoffelsalat, Zanderknusperle mit Kartoffelsalat oder 
Matjes im Wecken. Für Nicht-Fischesser gibt es „agmachta Stin-
kerkäse mit gsottna Grumbira“. Anmeldung Tel. 07467 1305.

Handarbeitstreff im Alpenblick. Donnerstag, den 05.02.2026,  
15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr. Hierzu laden wir alle Mitglieder recht 
herzlich in den Werkraum im „Alpenblick“ ein. Gäste, auch ohne 
Strickzeug, begrüßen wir gerne. Handarbeiten und Unterhaltung 
bei Kaffee oder Tee. Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag 
und nette Gespräche im Alpenblick. Auch Nicht-Mitglieder sind 
herzlich willkommen.
 
Treffpunkt Alpenblick (TrAb) – Spieleabend – Z`liecht – 
Donnerstag 05.02.2026, ab 19 Uhr OGV-Info-Hock  zum  Schwätza, 
Informieren und Austausch, allerlei Brett-, Karten und sonstige 
Spiele oder einfach Z`liecht. Es können auch Spiele mitgebracht 
werden. Unsere Fachwarte beantworten gerne Fragen zu aktuellen 
Gartenthemen. Wir freuen uns auf einen schönen Abend und nette 
Gespräche am warmen Ofen im Alpenblick.
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.
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Frauengemeinschaft Schwandorf

Vorschau
Am Fasnetzeischdig, 17.02.2026 findet unser Närrischer Kaffeenach-
mittag für groß und klein im Bürgersaal ab 14 Uhr statt. 
 
Am Samstag, 07.03.2026 findet ab 9 Uhr unser beliebtes Frauenfrüh-
stück mit dem Thema "Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht". 
Mit Humor gegen Stress statt.

Narrenverein Burgwichtel Schwandorf

Narrenfahrplan
Schmotziger Dunschdig, 12.02.2026
Traditionelles Wecken durch die „Burghexen"
07.00 Uhr  Frühstück der Wurstverkäufer im Bürgersaal
08.00 Uhr Frühstück der Narrenbaumholer im Bürgersaal
08.00 Uhr Wurstverkauf ab Volkertsweiler
09.00 Uhr  Sektempfang im Bürgersaal beim Ortsvorsteher 

für alle Narren und die Narrenmusik
09.15 Uhr  Einholen des Narrenbaumes
10.10 Uhr   Befreiung der Kindergartenkinder in Schwandorf
   Schließen des Rathauses und der Hauptschule in 

Neuhausen
13.33 Uhr  Narrenbaumumzug, Treffpunkt im „Birgle"
15.15 Uhr  Narrenbaumsetzen beim Bürgersaal,
  Wurstausgabe an die Kinder
   anschl. Buntes Programm der "kleinen Program-

makteure" im Bürgersaal.
19.00 Uhr  Großer Hemdglonkerumzug
20.00 Uhr Hemdglonkerball im Bürgersaal

Freitag, 13.02.2026
09.00 Uhr  Scherenschleifen in Volkertsweiler, Holzach und 

Unterschwandorf
20.02 Uhr  Närrischer Landjugendball im Bürgersaal

Samstag, 14.02.2026
09.00 Uhr  Scherenschleifen in Oberschwandorf

Fasnetsundig, 15.02.2026
10.30 Uhr  Närrischer Frühschoppen des Musikvereins im 

Bürgersaal

Fasnetmendig, 16.02.2026
08.30 Uhr  Berlinerverkauf der Burghexen
13.30 Uhr   Teilnahme Rosenmontagsumzug Meßkirch

Fasnetzeischdig, 17.02.2026
14.00 Uhr  Närrischer Kaffeenachmittag im Bürgersaal
19.00 Uhr   Kehraus für alle Närrinnen und Narren,  Wichtel- 

und Hexenaustreiben zum Burgfelsen

Worndorf

Steinbeisserzunft Worndorf e.V.
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Kirchennachrichten 

Evang. Eckstein Kirchengemeinde Neuhausen

Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und Friedenskirche 
in Emmingen-Liptingen
 
Der Wochenspruch aus der Bibel
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Her-
zen nicht. Hebr. 3,15
 
Donnerstag, 05.02.2026
19.00 Uhr   öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates in der 

Friedenskirche
20.00 Uhr  Probe des ökumenischen Singkreises
 Bitte beachten:
  Der Singkreis hat seinen Probentag auf Donnerstag 

verlegt. Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, diese Änderung zu berücksichtigen.

 
Sonntag, 08.02.2026 – Sexagesimä 
09.30 Uhr   Gottesdienst in der Gervasiuskirche mit Pfarrerin Ka-

roline Bortlik und dem Thema „Singet dem HERRN ein 
neues Lied“ zur Predigtreihe.

 
  Bis zum 22. Februar findet die alljährliche Distriktpre-

digtreihe zum Thema „Neu“ in der Bibel statt. In die-
sem Zeitraum predigen verschiedene Pfarrerinnen und 
Pfarrer unseres Distrikts zu diesem Thema und geben 
vielfältige Impulse zu biblischen Texten und Erfahrun-
gen. Wir freuen uns auf die Gottesdienste und laden 
herzlich dazu ein!

 
Dienstag, 10.02.2026
14.00 Uhr   Seniorenmittag im Gemeindesaal in Neuhausen ob Eck
  Freuen Sie sich auf einen gemütlichen Nachmittag in 

fröhlicher Runde.
 
Mittwoch, 11.02.2026
15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht in der Stadtkirche Tuttlingen
 
Donnerstag, 12.02.2026
19.30 Uhr  Bibelkreis in der Friedenskirche
 
Besuchsdienst sucht Verstärkung
Haben Sie Lust, älteren Menschen aus der Gemeinde eine Freude 
zu bereiten mit einem Geburtstagsgruß der Kirchengemeinde? 
Sind Sie offen für Begegnungen und haben Interesse an anderen 
Menschen? Dann wäre vielleicht eine Mitarbeit in unserem Besuchs-
dienst etwas für Sie. Nehmen Sie gerne Kontakt mit Pfarrerin Karo-
line Bortlik auf.
 
Geburtstagsbesuche
Pfarrerin Karoline Bortlik wird Jubilare zum 80., 85., 90. und die fol-
genden Geburtstage besuchen. Die Jubilare dazwischen werden 
durch unseren ehrenamtlichen Besuchsdienst bedacht.
 
Freizeit-Empfehlungen aus dem Bezirksjugendwerk 
Der Freizeitflyer 2026 mit allen Freizeiten im Kirchenbezirk Rottweil 
kann unter dem Link https://www.ejw-bezirktut.de/freizeiten/ an-
geschaut werden. Es ist wieder eine Vielfalt an Freizeiten und be-
stimmt für jeden etwas dabei. 
Hier noch ein paar Termine/Veranstaltungen zum Vormerken:
GROW Conference am 07.03.2026
https://www.ejw-erleben.de/veranstaltung/288538-grow-conference/
follow up am 18.04.2026 Ein Bildungstag für Ehrenamtliche Mitar-
beitende www.ejw-followup.de

Weitere Details auf der Homepage des Bezirksjugendwerks oder 
unter Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingen, Angerstr. 44, 78549 
Spaichingen, Telefon: 07424 5227 / fax: 07424 601630, mail: info@
ejw-bezirktut.de, www.ejw-bezirktut.de oder www.facebook.com/
ejw.bezirk.tuttlingen/ .
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck 
sucht Verstärkung
Mesner/in (m/w/d) – zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Als Mesner/in bereiten Sie den Gottesdienstraum für unsere Sonn-
tagsgottesdienste sowie besondere Gottesdienste (z. B. Taufen, 
Trauungen, Konfirmationen) vor. Sie sind Ansprechpartner/in für 
unsere Gottesdienstbesucher und unterstützen Pfarrer/in und Prä-
dikant/in durch Ihren zuverlässigen Dienst.
Was Sie mitbringen sollten:
• Freude am Dienst in der Gemeinde
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) ist Voraussetzung. Interessiert?
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Frau Sauter-Manz, 
Assistenz der Gemeindeleitung, Stockacher Str. 2, 78579 Neuhausen 
ob Eck, 07467/385, Pfarramt.Neuhausen-ob-Eck@elkw.de. Wir freu-
en uns auf Ihre Nachricht!
 
Pfarramt
Pfarrerin Karoline Bortlik, Telefon 07461/1631245, karoline.bortlik@
elkw.de
 
Hinweis bei Trauerfällen
Neuhausen ob Eck: Bitte wenden Sie sich bezüglich der Bestattung an
Pfarrer i.R. Jürgen Schuster, Telefon: 07467 / 1456
Emmingen-Liptingen: Bitte wenden Sie sich bezüglich der Bestat-
tung an
Pfarrerin Karoline Bortlik, Telefon: 07461 / 1631245
 
Gemeindebüro/Assistenz der Gemeindeleitung
Juliane Sauter-Manz, Telefon 07467/385, 
Juliane.Sauter-Manz@elkw.de
Montag, Dienstag und Mittwoch 08.30 Uhr - 11.00 Uhr
 
Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck und Emmin-
gen-Liptingen, Stockacher Straße 2, 78579 Neuhausen ob Eck
www.eckstein-kirchengemeinde.de 
 
 

Kath. Kirchengemeinde

St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau mit St. Michael in Neuhau-
sen ob Eck und St. Nikolaus in Stetten/Donau
 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Mittwoch, 04.02.2026
> 18.30 Uhr   „Gesicht des Sonntags“ mit Pfarrer Meinrad Hermann 

zur Vorbereitung der Lesungstexte für Sonntag, kath. 
Gemeindehaus Fridingen

    
Freitag, 06.02.2026
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
18.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Michael
 
Sonntag, 08.02.2026 – 5. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Nikolaus
10.30 Uhr  Wortgottesdienst in St. Maria Magdalena
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Michael
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
 
Montag, 09.02.2026
19.00 Uhr  Taizé-Gebet in St. Michael
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Dienstag, 10.02.2026 
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
18.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Maria Magdalena
 
Mittwoch, 11.02.2026
14.00 Uhr  Bunter Fasnetmittag im Kath. Gemeindehaus St. Josef
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
18.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Nikolaus
> 18.30 Uhr   „Gesicht des Sonntags“ mit Pfarrer Meinrad Hermann, 

kath. Gemeindehaus Fridingen
    
Freitag, 13.02.2026
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
 keine Eucharistiefeier in St. Michael
 
Gottesdienstordnung für die anderen Kirchengemeinden:
Donnerstag, 05.02.2026
18.30 Uhr  Kolbingen
18.30 Uhr  Renquishausen
Freitag, 06.02.2026
18.30 Uhr  Irndorf: Holy Hour - Lobpreis und Anbetung
Samstag, 07.02.2026
18.30 Uhr  Fridingen
18.30 Uhr  Kolbingen
Sonntag, 08.02.2026       
09.00 Uhr  Renquishausen
10.30 Uhr  Irndorf
Dienstag, 10.02.2026
18.30 Uhr  Fridingen
 
Wochendienst bei Beerdigungen:
Von Dienstag, 03.02.2026 - Samstag, 07.02.2026 und 
von Dienstag, 10.02.2026 - Samstag, 14.02.2026:
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, Tel. 07463/354
 
Tauftermin in Neuhausen 
Sonntag, 15.03.2026 um 11.30 Uhr
 
Taizé-Gebet
am Montag, 9. Februar 2026 um 19.00 Uhr in St. Michael, Neu-
hausen
ALLE, die gerne gemeinsam beten und singen oder einfach zur 
Ruhe kommen möchten, sind herzlich eingeladen.

Diakon i.R. Karl-Heinz Reiser lädt zur achttägigen Frank-
reichreise ein
Vom 26.05. – 02.06.2026 lädt Diakon i. R. Karl-Heinz Reiser, Deka-
natsaltenseelsorger zu einer 8-tägigen Buswallfahrt ins südfranzösi-
sche Lourdes ein. Die Reise führt über bedeutende Orte der franzö-
sischen Kirchengeschichte und richtet sich an interessierte Gläubige 
und Reisefreudige aus der Region Dekanat Spaichingen-Tuttlingen.
Die Wallfahrt erfolgt im komfortablen Reisebus ab/ bis Kolbingen 
und wird begleitet von einer deutschsprachigen Reiseleitung. Un-
terkunft ist in ausgewählten 3* - Hotels mit Halbpension vorgesehen.
Reisepreis: pro Person:
ab 20 zahlenden Teilnehmern 1.760,00 €
ab 25 zahlenden Teilnehmern 1.590,00 €
ab 30 zahlenden Teilnehmern 1.510,00 €
ab 35 zahlenden Teilnehmern 1.420,00 €
ab 40 zahlenden Teilnehmern 1.350,00 €
Einzelzimmerzuschlag 310,00 €
Kontakt: Diakon i.R. Karl-Heinz Reiser
Kath. Pfarramt Erlöser Jesus Christus, Oberdorfstrasse 9, 
78600 Kolbingen Tel.: 07463/1581 priv. Handy 01705691324 
E-Mail: Karlheinz.Reiser@drs.de
 
Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, Ettenbergstr. 4, 78570 Mühl-
heim/Donau Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; Mail: kath-kipfl@web.de

Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius, Worndorf

Bestellung Messintentionen
Wenn Sie eine hl. Messe für Verstorbene oder in einem besonderen 
Anliegen und lesen lassen möchten, gibt es für eine Bestellung 3 
Möglichkeiten:
1)   In der Kirche liegen hinten am Schriftenstand Umschläge aus 

(Informationen dazu finden Sie auf den Umschlägen)
2)  telefonisch im Pfarrbüro Meßkirch unter 07575 / 92344812
3)  per E-Mail unter pfarramt@messkirch-sauldorf.de
 
Krankenkommunion / Seelsorge
Wenn Sie die Krankenkommunion oder ein seelsorgerisches Ge-
spräch wünschen, können Sie sich ebenfalls im Pfarrbüro in Meß-
kirch melden: Tel. 07575 / 92344812
E-Mail:pfarramt@messkirch-sauldorf.de 

SCHULNACHRICHTEN
Berichterstattung aus dem Schulverband  
Fridingen/Neuhausen ob Eck
Mitte Dezember fand im Fridinger Rathaus die letzte Jahressitzung 
des Nachbarschaftsschulverbandes statt. Ursprünglich aus zwei 
Hauptschulen hervorgegangen tragen als Schulträger sowohl Neu-
hausen wie Fridingen mittlerweile bereits im fünfzehnten Jahr im 
partnerschaftlichen Miteinander die gemeinsame Verantwortung 
für die Gemeinschaftsschule „Obere Donau“.
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Sachstandsbericht zur allgemeinen Entwicklung der 
Gemeinschaftsschule 
Zum Abschluss des Jahres informierte Schulleiter Christian Traub 
zunächst mit einem Sachstandsbericht über aktuelle Entwicklun-
gen in der Gemeinschaftsschule. Im Vergleich zu vielen anderen 
Schulen ist die hiesige Unterrichtsversorgung mit pädagogischem 
Personal sehr zufriedenstellend. Der Betrieb wird neben den Lehr-
kräften durch insg. 13 weitere Personen, u.a. in der Kernzeitenbe-
treuung, im Ganztagesbetrieb, der Inklusion oder der Schulsozial-
pädagogie unterstützt.
Aktuell werden ab der fünften Klassenstufe 125 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet. Diese stammen aus der gesamten Raumschaft, 
wovon aber nur die Hälfte in Fridingen oder Neuhausen wohnhaft 
ist. Von insg. acht Klassen befindet sich lediglich die Klassenstufe 7 
in der Zweizügigkeit. Durch die verstärkte Zuwanderung von Kin-
dern und Jugendlichen aus anderen Ländern, steht den Schulen im 
Land bei entsprechenden Voraussetzungen die Bildung von sog. 
Vorbereitungsklassen zu. In unserer Gemeinschaftsschule sind des-
halb drei Lehrkräfte mit der Muttersprache Ukrainisch angestellt.
Erstmalig zu diesem Schuljahr ist die Einrichtung einer Außen-
klasse in Kooperation mit der Diakonischen Jugendhilfe „Mutpol“ 
nicht mehr genehmigt, sondern in ein inklusives Bildungsangebot 
überführt worden. Die Gemeinschaftsschule als inklusive Schule ist 
in der Lage dabei Kinder mit Anspruch auf einen sonderpädago-
gischen Betreuungsbedarf im Schwerpunkt „Lernen“ bestens vor 
Ort zu beschulen. Zur Förderung werden dabei die zugewiesenen 
Inklusionsstunden neben einer internen mit drei Lehrkräften der 
Albert-Schweizer Schule besetzt.
Bei der Gemeinschaftsschule handelt es sich um eine Ganztages-
schule in verbindlicher Form. Der schulische Alltag ist geprägt von 
Lernphasen, Projektarbeit, Wahlangeboten sowie gemeinsam zu 
verbringender Freizeit. Mittagsangebote bestehen in verschiedent-
lichen Arbeitsgruppen (Sport-/Theater-/Natur-/Kreativ-/Franzö-
sisch/Robotik-AG) mit rhythmisierter Pädagogik am Dienstag- und 
Donnerstagnachmittag sowie freiwillig am Mittwoch. Eine wichtige 
Rolle kommen auch den eingerichteten Förderangeboten zu, wie 
u.a. die Nachhilfe, die Sprachförderung oder das Förderprogramm 
„Rückenwind“, welche ergänzend zur Unterstützung der Schülerin-
nen und Schüler bestehen. Unverändert positive Arbeit und Hilfe 
leistet auch der 2019 ins Leben gerufene Förderverein. Neu ist die 
Einrichtung eines Schüler-Cafés.
 
Auswertung einer Umfrage zur Gemeinschaftsschule 
„Obere Donau“ 
Die Schulleitung präsentierte dem Gremium die Auswertung einer 
unlängst erfolgten Elternumfrage in Neuhausen und Fridingen. 
Hintergrund hierfür war, dass sich mit anhaltender Tendenz die 
Übergänge aus den Grundschulen der Trägergemeinden in die Ge-
meinschaftsschule verringert haben. Im Fragebogen wurden insb. 
die Gründe für die Wahl der Schulform bzw. eines Schulstandorts 
abgefragt. Angeschrieben hat man alle Eltern von derzeit in der 
vierten Schulklasse befindlichen Kindern.
 
Bei einer prozentualen Teilnahme von über 65 % besitzt die Umfra-
ge repräsentativen Charakter, wie Christian Traub darlegte. In sei-
ner Auswertung ging er im Besonderen auf die Motive für die Wahl 
einer weiterführenden Schule ein und welche Kenntnisse die Eltern 
über einzelne Angebote bzw. Anforderungen der Schulformen be-
sitzen. Die Beachtung von individuellen Lernvoraussetzungen hält 
die Mehrzahl der Eltern für relevant; ebenso sind Leistungsanfor-
derungen und pädagogische Qualität für die Auswahl einer Schule 
wichtig. Zudem legen diese darauf Wert, ob der angestrebte Ab-
schluss erreichbar erscheint. Etwas überraschend ist der Bedarf an 
einem Ganztagesangebot eher unwichtig. Mit Blick auf die Schul-
entwicklung wird man die Ergebnisse einordnen und ggf. Anpas-
sungen vornehmen.
 
Bericht über die Schulsozialarbeit im Schuljahr 2024/2025
Erstmalig zum Schuljahr 2012/2013 wurde diese Stelle an der Ge-
meinschaftsschule „Obere Donau“ eingerichtet und ist seither 
bestens in die Strukturen vor Ort eingebunden. Inkl. der örtlichen 

Grundschule nimmt als Ansprechpartner für rd. 300 Kinder und Ju-
gendliche Schulsozialarbeiter Jakob Hofer eine wichtige Funktion 
wahr und ist zudem auch noch für Einzelprojekte verantwortlich.
Mit einem ausführlichen Tätigkeitsbericht gab er der Verbandsver-
sammlung einen Überblick über das abgelaufene Schuljahr mit sei-
nen An- und Herausforderungen für die Schulsozialarbeit. Einmal 
mehr wurde die Vielfalt der differenzierten Handlungsbereiche und 
Angebote ersichtlich. Nach über zehn Jahren kann man festhalten, 
dass sich die Installierung der Schulsozialarbeit mehr als bewährt 
hat und aus dem Schulalltag nicht mehr hinweg zu denken ist. Vie-
len Schülerinnen und Schüler sind seither in ihren Anliegen wie Pro-
blemen unterstützt bzw. beraten worden.
 
Beratung und Verabschiedung des Haushalt 2026   
Gemäß einer Vereinbarung zwischen den Schulträgergemeinden 
ist der Haushalt von der Kämmerei des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Donau-Heuberg zu erstellen. Abweichend vom jeweiligen 
Schuljahr ist dies das Kalenderjahr. Mittels einer Präsentation legte 
Kämmerer Christoph Frankenhauser die finanziellen Eckwerte vor 
und erläuterte die einzelnen Ansätze des Zahlenwerks.
Für 2026 stehen ordentlichen Erträgen von 284.300 Euro diesbzgl. 
Aufwendungen von 383.030 Euro gegenüber. Der Schulhaushalt 
ist damit im dritten Jahr hintereinander nicht mehr ausgeglichen, 
wobei man den Fehlbetrag von 94.930 Euro nicht mehr über Rück-
lagen abdecken kann. Zum Ausgleich müssen die beiden Trägerge-
meinden erstmalig einen Betrag von knapp 35.000 Euro aufbringen. 
Wie anderorts bleibt die Unterhaltung der Bildungseinrichtung 
wohl auch zukünftig zuschussbedürftig.
Auf der Ertragsseite stellen die Zuweisungen des Landes samt sons-
tigen Umlagen mit rd. 75 % die wichtigsten Einnahmemöglichkeit 
dar, während die Personalkosten wie die Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen mit knapp 80 % die größten Ausgaben aus-
machen. Obgleich man nur geringfügige Möglichkeiten zur Verrin-
gerung des Defizits besitzt, betrachtet man es mit der Schulleitung 
als Auftrag nach etwaigen Einsparpotentialen zu suchen, wo und 
inwiefern dieser Entwickelung entgegengesteuert werden kann. 
Nach einzelnen Nachfragen befürwortete die Verbandsversamm-
lung einstimmig den nächstjährigen Schulhaushalt entsprechend 
dem vorgelegten Entwurf.      
 
Aktueller Sachstandsbericht zum sog. Schullastenausgleich  
Neuhausen und Fridingen sind durch ein Urteil des Verwaltungs-
gerichtshofs Baden-Württemberg, die es Schulträgern von weiter-
führenden Bildungseinrichtungen ermöglicht neuerdings ihre Um-
landgemeinden auch im Sanierungsfall zu einer Mitfinanzierung 
heranziehen zu können, besonders hart betroffen. Möglich ist dies 
sogar rückwirkend und ohne Einfluss bzw. ein Mitspracherecht hin-
sichtlich Umfangs und Ausmaß der jeweiligen Baumaßnahme.
Mit der derzeitigen Sanierung der beiden Gymnasien in Tuttlingen 
sowie der bereits seit Längerem abgeschlossenen Modernisierung 
der Realschule in Mühlheim sehen sich beide Kommunen einer 
er-heblichen Zahlungspflicht ausgesetzt. Grundlage hierfür ist ein 
Schlüssel, der auf der Anzahl der Schülerinnen und Schüler inner-
halb eines bestimmten Zeitraums basiert. Konkret handelt es sich 
für Neuhausen um eine Summe von 2.307,906 Mio. Euro und für Fri-
dingen von 2.636,353 Mio. Euro. Weitere Städte und Gemeinde im 
Landkreis sind betroffen, was jene insb. auch angesichts der aktuel-
len Entwicklung der Kommunalhaushalte in ihrer finanziellen Leis-
tungsfähigkeit erheblich belastet. Vielerorts ist man gezwungen 
Bauvorhaben und sonstige Projekte zurückzustellen.
Auch vor diesem Hintergrund ist man mit Tuttlingen und Mühlheim 
in Verhandlungen eingetreten und hat sowohl mit dem Land wie 
auch politischen Repräsentanten diesbzgl. Gespräche geführt, um 
eine verträglichere Lösung dieser Situation sowie eine finanzielle 
Entlastung erreichen zu können. Auch die kommunalen Spitzen-
verbänden waren bestrebt mit dem Land einen faireren Interes-
sensausgleich für die betroffenen Kommunen zu finden. Gerade in 
Anbetracht des enormen Investitionsrückstaus in diesem Bereich 
können derart erhebliche finanzielle Auswirkungen nicht auch noch 
auf die kommunale Ebene verlagert werden.
In der Zwischenzeit hat sich das Land bewegt und dabei zumindest 
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die Förderrichtlinien zum 01.01.2025 angepasst und außerdem ein 
sog. Schulbauergänzungsförderungsgesetz mit einer Verdoppe-
lung der Auswärtigen Zuschläge erlassen. Durch diese ergänzende 
Finanzierung konnte die Belastung für die sog. „Alt- bzw. Schwebe-
fälle“, zu denen auch die beiden Kommunen zählen, etwas abge-
mildert werden. Trotz Verringerung dieses interkommunalen Streit-
werts zwischen den Standort- und Umlandgemeinden sieht sich 
Neuhausen mit rd. 1.8 Mio. Euro und Fridingen mit rd. 1.7 Mio. Euro 
immer noch beträchtlichen Forderungen ausgesetzt.
 

Schnuppernachmittag am  
Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen
Am Montag, 9. Februar, von 15 bis 17 Uhr lädt das Immanu-
el-Kant-Gymnasium Tuttlingen zukünftige Fünftklässlerinnen 
und Fünftklässler und Eltern herzlich zu einem Schnuppernach-
mittag ein. Dabei besteht die Möglichkeit, die Schule kennenzuler-
nen und einen Einblick in das schulische Leben zu erhalten.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

FÜR SIE NOTIERT
Vorsprache bei der  
Führerscheinstelle des  
Landratsamtes Tuttlingen 
nur nach Terminvereinba-
rung
Eine persönliche Vorsprache bei der Führerscheinstelle des Landrat-
samtes Tuttlingen ist weiterhin nur noch nach vorheriger Termin-
vereinbarung möglich.
Eine Terminbuchung ist über die Homepage des Landratsam-
tes Tuttlingen unter landkreis-tuttlingen.de/Online-Dienste/Ter-
min-Buchung möglich.
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Antragstellung in der Regel 
keine persönliche Vorsprache erforderlich ist. Anträge können per 
Post eingereicht werden. Die Bearbeitung erfolgt nach dem Datum 
des Eingangs und nicht direkt vor Ort am Schalter.
Die entsprechenden Antragsformulare stehen auf der Homepage 
des Landratsamtes zur Verfügung unter: landkreis-tuttlingen.de/
Service-und-Verwaltung/Formulare-und-Merkblätter.
Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, Anträge über die Bürger-
meisterämter der jeweiligen Wohnorte einzureichen. Diese Option 
gilt jedoch nicht für die Einwohner der Stadt Tuttlingen und deren 
Teilorte.
 
Für Rückfragen steht das Postfach der Führerscheinstelle zur Verfü-
gung: fahrerlaubnisbehoerde@landkreis-tuttlingen.de.

 

Besser unterwegs mit den Öffis
Haltestellen – wer ist zuständig?
Zuständig für Infrastruktur wie ein Wartehäuschen, Sitzbänke etc., 
die Reinigung oder den Unterhalt der einzelnen Haltestellen sind in 
der Regel die jeweiligen Kommunen. Sollte die Beleuchtung nicht 
funktionieren oder der Wartebereich nicht geräumt sein, kontaktie-
ren Sie bitte die jeweilige Gemeinde, in der die Haltestelle liegt. Nur 
einzelne Haltestellen, die meist außerorts an Kreisstraßen liegen, 
fallen in die Zuständigkeit des Landkreises.
Mehr Infos zum Fahrplan, Tickets und dem On-Demand-Verkehr 
unter mein-move.de und hey-move.de
Interessante Fakten zu den Öffis im Landkreis unter 
meine-oeffis.de 
Wir wünschen gute Fahrt!

Ausländerbehörde des Landkreises Tuttlingen 
startet digitale Antragstellung für  
Verpflichtungserklärungen
Ab dem 1. Februar 2026 bietet die Ausländerbehörde des Landkrei-
ses Tuttlingen eine neue digitale Dienstleistung an: Die Verpflich-
tungserklärung kann ab diesem Zeitpunkt vollständig online bean-
tragt werden.
 
Eine Verpflichtungserklärung ist ein behördliches Dokument, mit 
dem eine Person die finanzielle Verantwortung für eine andere Per-
son aus dem Ausland übernimmt. Mit der neuen Online-Antrags-
strecke wird ein weiterer Schritt in Richtung moderner, bürgernaher 
Verwaltung umgesetzt. Bürgerinnen und Bürger können ihren An-
trag künftig bequem von zu Hause aus stellen – unabhängig von 
den Öffnungszeiten der Behörde. Auch die Bezahlung erfolgt digi-
tal, wodurch der gesamte Prozess deutlich vereinfacht wird.
 
Die Online-Antragstellung spart nicht nur Zeit für Antragstellen-
de, sondern reduziert zugleich den Verwaltungsaufwand. Dadurch 
können Anträge effizienter bearbeitet und Bearbeitungszeiten ver-
kürzt werden.
 
Wird der Antrag über die Bund-ID eingereicht, besteht zudem die 
Möglichkeit, sich die Verpflichtungserklärung gegen Zahlung einer 
Portogebühr von 3,95 Euro bequem per Post nach Hause zusenden 
zu lassen.
 
Der Online-Antrag steht unter folgendem Link zur Verfügung: land-
kreis-tuttlingen.de/Online-Dienste/Ausländerbehörde
 

Kfz-Zulassungsstelle  
am 7. Februar 2026 geschlossen
Die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes Tuttlingen bleibt auf-
grund interner Wartungsarbeiten am Samstag, 7. Februar 2026, ge-
schlossen.
 
Ab Montag, 9. Februar 2026, ist die Zulassungsstelle wieder regulär 
geöffnet. Das Landratsamt bittet um Verständnis.
 

Öffnungszeiten des Landratsamtes und der 
Deponien über die Fasnet 
Das Landratsamt Tuttlingen, die Kfz-Zulassungsstelle sowie alle Au-
ßenstellen des Landratsamtes bleiben am Schmotzigen Donners-
tag, 12. Februar 2026, geschlossen.
 
An den übrigen Tagen rund um die Fasnet haben das Landratsamt, 
die Kfz-Zulassungsstelle und alle Außenstellen regulär geöffnet.
 
Die Deponien, Wertstoffhöfe und das Abfallzentrum bleiben am 
Rosenmontag, 16. Februar, und Fasnetsdienstag, 17. Februar, ge-
schlossen.

Leben retten im Doppelpack: 
Zum Jahresstart zu zweit zur 
Blutspende und exklusive 
Happy Socks im DRK-Design sichern
Wer vom 5. Januar bis 20. Februar 2026 zusammen mit 
einem Freund/einer Freundin zum ersten Mal beim DRK Blut 
spendet, kann sich auf exklusive Socken freuen – gemein-
sam entworfen mit dem bunten Kultlabel „Happy Socks“
Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen startet 
mit Schwung ins neue Jahr und bringt Farbe in den Winter: Vom 
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5. Januar bis 20. Februar können Spender*innen neue Spen-
der*innen werben und erhalten dafür ein ganz besonderes Dan-
keschön. In Kooperation mit der beliebten Marke Happy Socks, die 
für ihr farbenfrohes Design bekannt ist, wurde für die Aktion eine 
limitierte Stückzahl an Happy Socks im Blutspende-Look designed.
Warum nicht direkt mit einer gemeinsamen, schnellen und ein-
fachen guten Tat ins neue Jahr starten? Allein in Hessen und Ba-
den-Württemberg werden täglich rund 3.000 Blutkonserven be-
nötigt, um eine lückenlose Versorgung von Patient*innen aller 
Altersklassen zu gewährleisten.

LEBEN RETTEN IM DOPPELPACK: Im Aktionszeitraum vom 
05.01. bis 20.02.2026 erhalten alle Spendenden, die gemein-
sam mit einer / einem neuen Erstspender*in Blut spenden, 
oder beide gemeinsam zum ersten Mal Blut spenden, exklusive 
Happy Socks. 
Hinweis: Die Aktion gilt auf allen mobilen Blutspendeterminen des 
DRK in Baden-Württemberg und Hessen sowie in den DRK-Blut-
spendeinstituten in Frankfurt (Sandhofstraße 1, 60528 Frankfurt) 
und in Ulm (Helmholtzstraße 10, 89081 Ulm). 
Jetzt zu zweit den guten Vorsatz in die Tat 
umsetzen und Termin buchen: www.blut-
spende.de/termine
Weitere Informationen rund um das Thema 
Blutspende unter www.blutspende.de oder 
telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11.
 
NÄCHSTER TERMIN in 
78567 FRIDINGEN A. D. DONAU
Donnerstag, dem 19.02.2026
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Donautal-Festhalle, Spitalstraße 4

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine

Veranstaltungen der  
Kath. Landfrauenbewegung Freiburg
Fastentage „Wohin mein Herz mich führt“
vom 04. – 08.03.2026, FamilienFerienDorf, Langenargen.
Fastentage nach Hildegard von Bingen.
 
Seminar „Tanz dich frei“
vom 20. – 21.03.2026, Kloster Hersberg, Immenstaad. 
Angeleitete, einfache Volkstänze in der Gruppe für Leichtigkeit und 
gute Laune. Keine Vorkenntnisse nötig.
 
Fastentage „Wohin mein Herz mich führt“
vom 27. – 31.03.2026, Bildungshaus Kloster St. Ulrich, Boll-
schweil. Fastentage nach Hildegard von Bingen.
 
Buswallfahrt nach Flüeli
vom 01. – 02.05.2026, Flüeli (Schweiz). „Wie Bruder Klaus: Kraft 
tanken bei Gott und da sein, wo ich gebraucht werde“
 
Seminar „Jin Shin Jyutsu“
vom 09. – 10.05.2026, Kloster Hersberg, Immenstaad. 
Liebevolle Berührungen bringen unsere Lebensenergie einfach ins 
Gleichgewicht.
 
Pilgerwanderung „Auf dem Jakobsweg und Markgräfler Wi-
iwegli“ vom 16. – 17.05.2026, Staufen - Müllheim - Bad Bellin-
gen. Spirituell und gesellig unterwegs sein.
 
Kleine Auszeit „Grüne Kräuterkraft“
vom 26. – 28.06.2026, Bildungshaus Kloster St. Ulrich, Boll-
schweil. Pflanzen mit allen Sinnen erlebbar machen: kulinarisch, 
kreativ und körperpflegend.

Pilgerwanderung „Atem und Berge“
vom 02. – 05.07.2026, Niedersonthofen (Allgäu). Leichtes Berg-
wandern in Gemeinschaft und herrlicher Natur, mit atemtherapeu-
tischer Körpererfahrung und spirituellen Impulsen.
 
Zu unseren Angeboten sind alle Frauen herzlich eingeladen.

Infos und Anmeldung:
Kath. Landfrauenbewegung, Okenstr. 15, 79108 Freiburg
Tel. 0761 5144-243
E-Mail: info@kath-landfrauen.de
www.kath-landfrauen.de

Naturschutzzentrum obere Donau
Beuron. Workshop Ätherische Öle und Hydrola-
te für Babys und Kleinkinder. Samstag, 21. Febru-
ar, 15 bis 17 Uhr (Anmeldung bis 16.02.)
Bei diesem Workshop am Samstag, 21. Februar, von 15 bis 17 Uhr, 
werden die Teilnehmenden in die Welt der Düfte für die Kleinsten 
eintauchen. Mit beruhigenden, wohltuenden ätherischen Ölen 
oder Hydrolaten kann man unruhige Babys und Kleinkinder beruhi-
gen und unterstützen. Sanft und schützend können sie die Kleins-
ten begleiten. Ein Nachmittag für Mütter oder Väter mit den Klei-
nen. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Astrid 
Lübs und Sandra Palm, Aromapraktikerinnen; Gebühr: 30,- Euro inkl. 
Skript und Material, Vorabzahlung; Anmeldung bis 16. Februar beim 
Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
 
 
Mit Kindern die Natur erleben - Fortbildungen Naturpädagogik 
Mit allen Sinnen die Natur erforschen - unter diesem Motto bietet 
das Naturschutzzentrum Obere Donau in Kooperation mit verschie-
denen Referenten Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und 
weitere Multiplikatoren an. Die Fortbildungsseminare richten sich 
an all diejenigen, die gerne mit Kindern aktiv die Natur erkunden 
wollen und hierfür nach Umsetzungsideen suchen. Die naturpäd-
agogischen Fortbildungen vermitteln einerseits theoretisches Hin-
tergrundwissen und bieten andererseits eine Fülle an konkreten 
Möglichkeiten, Aktivitäten und Tipps für die Umsetzung mit Grup-
pen. Folgende Fortbildungen werden angeboten:
 
Schmetterlingsforscher
Mittwoch, 15. April, 9:30 bis 16 Uhr
Schmetterlinge sind ein wunderbar geeignetes Thema, um Kinder 
mit heimischer Natur vertraut zu machen. Sie hautnah zu erleben, 
über ihre Vielfalt und Lebensweise zu staunen und die wundersame 
Welt der Raupen und Puppen kennen zu lernen, schafft Begeiste-
rung und Wertschätzung für diese Tiergruppe. Gebühr 90 €, Leitung 
Angela Klein.
 
Spurentunnel basteln und entdecken, was ums Haus lebt
Donnerstag, 7. Mai, 15 bis ca. 16:30 Uhr
Was lebt im Garten und rund ums Haus? In dieser Fortbildung ler-
nen die Teilnehmenden den Einsatz sogenannter Spurentunnel 
kennen, mit denen sich die Spuren nachtaktiver Tiere wie Sieben-
schläfer und Mäuse sichtbar machen lassen. Vorgestellt wird, wie 
Spurentunnel mit Kindern selbst hergestellt, im Garten oder auf 
dem Schulgelände fachgerecht eingesetzt und die entstandenen 
Tierspuren ausgewertet werden können. Gebühr 5 €, Leitung Mar-
kus Ellinger.
 
Märchenzeit im Wald
Donnerstag, 1. Oktober, 9:30 bis 16 Uhr
Märchen und Natur gehören zusammen: Märchen erzählen oft vom 
Aufbrechen in die Natur und berichten von Tieren, Pflanzen und an-
deren Wesen, die der Hauptfigur dort begegnen. Sie machen Mut, 
regen die Fantasie an und laden ein, eigene innere Bilder zu erle-
ben. Im Wald erzählt öffnen sie die Sinne und schärfen die Wahr-
nehmung der Natur. Gebühr 90 €, Leitung Angela Klein.
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Pilze – die heimlichen Stars der Natur 
Seminar mit den Ökomobilen Tübingen und Stuttgart
Montag, 5. Oktober, 13 bis ca. 16 Uhr
Pilze sind weit mehr als Champignons auf der Pizza! Sie bilden ein 
eigenes Reich der Natur und sind unverzichtbar für das Leben auf 
der Erde. In diesem Seminar in Kooperation mit den Ökomobilen 
Tübingen und Stuttgart erfahren Sie auf einfache und anschauliche 
Weise, was Pilze eigentlich sind und warum sie für unsere Umwelt 
so wichtig sind. Gebühr frei, Leitung Sabine Reußink und Jana-Ka-
tharina Fauß.
 
Weitere Informationen und Anmeldung beim Naturschutzzentrum 
Obere Donau, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

KREISLANDFRAUENVERBAND 
TUTTLINGEN
Der KreislandFrauenverband Tuttlingen bietet in Zusammenarbeit 
mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen folgende Veran-
staltung an:
 
Do., 26.02.2026, 13.30 – ca. 15.30 Uhr: Lebensmittel und Hygie-
ne -  Dein Handeln zählt!
Über den richtigen Umgang mit Lebensmitteln bei Vereinsveran-
staltungen. Erstbelehrung nach §43 Infektionsschutzgesetz. Diese 
Erstschulungen vermittelt Kenntnisse über hygienische Standards, 
Infektionsschutz und die richtige Handhabung von Lebensmitteln. 
Geltend ausschließlich für ehrenamtlich tätige Personen.
Referentin: Frau Latuske
Wo: Gesundheitsamt Tuttlingen, Luginsfeldweg 15, 
78532 Tuttlingen
Info und Anmeldung bei S. Mayer, Tel. 0162 9148514
 
Weitere Infos finden Sie auch unter www.landfrauenverband-wh.de
 

Wirtschaftsförderung SBH
Fachkräfteallianz setzt erneut starke Akzente auf der Jobs for 
Future 2026
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, Villingen-Schwenningen. Die 
Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg (FKA SBH) lädt Un-
ternehmen, Personalverantwortliche, Bildungspartner und weitere 
Fachkräfteakteure auch 2026 wieder zu einem vielseitigen Fachpro-
gramm im Rahmen der Jobs for Future ein. Vom 12. bis 14. März 2026 
in der Messe Villingen-Schwenningen bietet die FKA gezielte Impul-
se zu aktuellen HR-Themen – von erfolgreichem Recruiting bis zur 
Weiterbildungsförderung – und schafft mit bewährten wie neuen 
Formaten Raum für Austausch, Information und Vernetzung

Ein fester Bestandteil: Der etablierte Messeabend
Der mittlerweile vierte Messeabend der Fachkräfteallianz SBH hat 
sich als hochkarätiges Veranstaltungsformat im Rahmen der Jobs 
for Future etabliert. In diesem Jahr widmet sich der Abend dem 
Thema „Transformation – oder die Kunst des Scheiterns“.
Mit Prof. Dr. Armin Trost, Professor an der Hochschule Furtwangen 
und einer der einflussreichsten HR-Vordenker Europas, beleuchtet 
die FKA die psychologischen Dynamiken strategischer Verände-
rung in Organisationen – fundiert, realistisch und praxisnah.
 
Neue Impulse: Messefrühstück mit Fokus auf Gen Z
Erstmals lädt die Fachkräfteallianz am Freitagmorgen, 13. März, zum 
Messefrühstück. In einem kompakten „Quick Impuls“ zeigen Ausbil-
dungsbotschafter:innen der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und 
der Handwerkskammer Konstanz, wie eine zielgruppengerechte 
Ansprache der Generation Z gelingt.    
Die Veranstaltung richtet sich an Ausbildungsverantwortliche und 
Personalabteilungen, die junge Talente für sich gewinnen möchten 
– authentisch, ehrlich und wirksam.

„Diana Graupner, Projektleiterin der Jobs for Future ergänzt: „Das 
Messefrühstück ist ein tolles, neues Format für unsere Aussteller. 
Eine optimale Gelegenheit mithilfe eines spannenden und wir-
kungsvollen Impulses in den Messetag zu starten. Gut gestärkt mit 
neuem Wissen und einer Brezel erfolgt die Ansprache an den Mes-
seständen noch effektiver.“
 
Wissen stärken: Fortbildungen für HR und Arbeitgeber
Am Freitagnachmittag informiert die Agentur für Arbeit Rottweil 
- Villingen-Schwenningen über das Beschäftigtenqualifizierungs-
gesetz und neue Fördermöglichkeiten. „Die Qualifizierung von Be-
schäftigten ist ein Erfolgsfaktor und zahlt in die Zukunftsfähigkeit 
der Betriebe ein. Wer heute Kompetenzen aufbaut, sichert sich die 
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit für morgen“, unter-
streicht Mike Kalinasch, Geschäftsführer Operativ der Agentur für 
Arbeit. „Die Teilnehmenden erfahren, wie die Agentur für Arbeit 
Unternehmen mit individueller Förderung bei der Weiterbildung 
ihrer Mitarbeitenden unterstützt.“
Am Samstagvormittag folgt eine zweite HR-Fortbildung durch das 
Regionalbüro für berufliche Fortbildung – mit einem Überblick über 
regionale Weiterbildungsangebote und deren Finanzierung.
 
Zugang erleichtern: Welcome Center mit Live-Formaten
Das Welcome Center SBH ergänzt das Programm mit zwei kompak-
ten Live-Formaten: 
Zum einen wird am Donnerstag die Chancenkarte vorgestellt – in-
klusive Voraussetzungen, typischer Stolpersteine und Tipps für Un-
ternehmen.  
Am Freitag folgt ein spezielles Format für Ukrainer*innen, die von 
einem Aufenthalt nach §24 in eine langfristige Perspektive nach 
§18a/b wechseln möchten – mehrsprachig und praxisnah, inklusive 
Q&A.
 
Einladungen und Anmeldung
Für alle Formate der Fachkräfteallianz – vom Messeabend über das 
Frühstück bis zu den Fachvorträgen – werden in den kommenden 
Wochen Einladungen versendet. Eine Anmeldung ist für die meis-
ten Veranstaltungen möglich bzw. erforderlich, insbesondere bei 
begrenzten Kapazitäten.
 
Zum Hintergrund: 
Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg hat ihren 
Sitz in Villingen-Schwenningen. Hinter ihr stehen 29 Gesellschaf-
ter, darunter vor allem Städte und Gemeinden, die drei Landkreise 
Rottweil, Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Regional-
verband Schwarzwald-Baar-Heuberg, die IHK SBH und Handwerks-
kammer Konstanz. Geschäftsführerin ist Henriette Stanley, Auf-
sichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Jürgen Roth (Stadt 
Villingen-Schwenningen). Die Wirtschaftsförderung vernetzt regi-
onale Unternehmen, bewirbt die Region nach außen, vermarktet 
Gewerbeflächen und möchte die regionale Zusammenarbeit und 
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Bei der Regionalen Wirtschaftsför-
derung ist zudem die Koordinierungsstelle für die Fachkräfteallianz 
SBH angegliedert. Das Welcome Center ist bei der Wirtschaftsförde-
rung Schwarzwald-Baar-Heuberg und der IHK angesiedelt. Geför-
dert wird es aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Baden-Württemberg.
 

Land und Stadt Bad Schussenried vergeben 
Staatspreise „Gestaltung Kunst Handwerk 
2026“ - Wettbewerb zur Landesausstellung 
Kunsthandwerk 2026 startet
Das Land Baden-Württemberg vergibt die Staatspreise 
„Gestaltung Kunst Handwerk 2026“ in diesem Jahr gemein-
sam mit der oberschwäbischen Stadt Bad Schussenried. Ab 
Montag (2. Februar) können sich selbstständig tätige Kunst-
handwerkerinnen und Kunsthandwerker aus Baden-Würt-
temberg im Rahmen eines Wettbewerbs beim Ministerium 
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für Wirtschaft, Arbeit und Touris-mus um die begehrten 
Staatspreise bewerben.
„Auch in diesem Jahr freue ich mich auf viele kreative und innova-
tive Wettbewerbsbeiträge der baden-württembergischen Kunst-
handwerkerinnen und Kunsthandwerker. Das Kunsthandwerk steht 
für kreatives und innovatives Unternehmertum aller Altersgruppen 
und ist geprägt durch seine Vielzahl an Ateliers und Werkstätten“, 
sagte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus, zum heutigen Wettbewerbsstart.
Das Wirtschaftsministerium präsentiert das Ergebnis des Wett-
bewerbs gemeinsam mit dem Bund der Kunsthandwerker Ba-
den-Württemberg e.V., der Stadt Bad Schussenried und den Staat-
lichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg im Rahmen der 
„Landesausstellung Kunsthandwerk 2026“. Die Werke werden ab 
Samstag, 26. September 2026, im Kloster Schussenried der Staatli-
chen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zu sehen sein.
Teilnahmebedingungen:
Zum Wettbewerb eingereicht werden können selbst entworfene 
und hergestellte Stücke aus al-len Werk- und Materialbereichen. Vo-
raussetzung ist, dass die Arbeiten nicht älter als drei Jahre sind. Eine 
eigenständige Idee, eine künstlerische Formgebung sowie hand-
werkliche Präzision und Funktionalität fließen in die Bewertung der 
Jury ein. Ebenso sind eine innovative Gestaltung oder ein experi-
menteller Umgang mit dem Material erwünscht.
Der vollständige Ausschreibungstext sowie weitere Informationen 
stehen ab sofort zum Down-load unter www.staatspreis-kunst-
handwerk.de zur Verfügung. Bewerbungen können ebenfalls über 
diese Internetseite online eingereicht werden. Bewerbungsschluss 
ist der Sonntag, 15. März 2026.
Eine unabhängige Fachjury wählt unter den zum Wettbewerb ein-
gereichten Arbeiten die Objekte aus, die in der Ausstellung gezeigt 
werden und vergibt die Preise und weitere Auszeichnungen.

Zu den Preisen:
Es stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 19.000 Euro zur Ver-
fügung. Bis zu sechs Teilneh-merinnen und Teilnehmer können für 
die Staatspreise nominiert werden. Drei von ihnen erhalten je einen 
Staatspreis in Höhe von 4.000 Euro. Die drei übrigen Nominierun-
gen sind mit einer Aner-kennung von 500 Euro verbunden.
Zusätzlich zu den Staatspreisen verleiht das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus gemeinsam mit dem Bund der Kunst-
handwerker Baden-Württemberg e.V. den Förderpreis für das junge 
Kunsthandwerk in Höhe von 3.000 Euro. Dieser Preis kann nur an 
junge Kunsthand-werkerinnen und Kunsthandwerker bis zum Alter 
von 35 Jahren vergeben werden (Stichtag für die Altersgrenze ist 
der 1. Januar 2026).
Die Handwerkskammer Ulm stellt zudem den Handwerkspreis in 
Höhe von 1.500 Euro zur Verfü-gung. Der Handwerkspreis kann 
ausschließlich an einen teilnehmenden Handwerksbetrieb ver-ge-
ben werden, der seit mindestens drei Jahren Mitglied bei einer ba-
den-württembergischen Handwerkskammer ist (Stichtag für die 
Berechnung der Mitgliedschaft ist ebenfalls der 1. Januar 2026).
Die Stadt Bad Schussenried stiftet zusätzlich den Publikumspreis 
in Höhe von 1.000 Euro. Der Publikumspreis wird an die Teilneh-
merin oder den Teilnehmer der Landesausstellung vergeben, deren 
oder dessen Ausstellungsobjekt im Laufe der Ausstellungszeit per 
Stimmkarte die meisten Stimmen der Besucherinnen und Besucher 
erhalten hat.
Zur Landesausstellung Kunsthandwerk:
Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 
25. September 2026, um 19 Uhr, im Kloster Schussenried in Bad 
Schussenried statt. Einzig der Publikumspreis der Stadt Bad Schus-
senried wird erst zur Finissage am letzten Ausstellungstag verliehen. 
Die „Landesaus-stellung Kunsthandwerk“ wird vom 26. September 
bis 22. November 2026 im Kloster Schussenried zu sehen sein.

Ende
des redaktionellen Teils
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REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
1. NORDSEE-SCHELLFISCH IM 
PILS-PILZ-KRÄUTER-HIMMEL
Die Fischfi lets in je 3 - 4 Stücke schneiden, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Mit Zitronensaft beträufeln und 15 Min. ziehen lassen. 
Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 180°C) 
vorheizen. Butterschmalz in einer großen Pfanne schmelzen. 
Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, Estragon, Dill, Schnittlauch, 
Petersilie in die Pfanne geben und 5 – 7 Min. dünsten. Eine 
große Aufl aufform mit Butter ausfetten. Die halbe Pilz-Zwiebel-
Kräuter-Masse in die Aufl aufform füllen, die Fischstücke darauf 
verteilen. Die andere Hälfte der Pilz-Zwiebel-Kräuter-Masse 
obendrauf geben und mit dem Pilsbier angießen, erst Butter in 
Flöckchen, dann das Paniermehl darauf verteilen. Nun bei 200°C 
Ober-/Unterhitze (Umluft: 180°C) 25  - 30 Min. im vorgeheizten 
Ofen backen. 

2. SCHLOSSKARTOFFELN: 
Die Kartoffeln schälen, waschen. Mit dem Ausstecher Taubenei 
große, olivenförmige Stücke ausstechen. Kartöffelchen in einem 
Kochtopf mit leicht gesalzenem Wasser ca. 5 Min. kochen, dann 
im Sieb gut abtropfen lassen. Butter in einer großen Pfanne 
erhitzen und die Kartoffeln darin bei niedriger bis mittlerer Tem-
peratur langsam braten – bis sie gar sind. In eine Schüssel geben 
und kurz vor dem Servieren mit Petersilie bestreuen. 

3. KOHLGEMÜSE-ALLERLEI
Spitzkohl und Wirsing in Streifen schneiden, in kochendem 
Salzwasser 5 Min. blanchieren. Blättchen für Blättchen vom 
Rosenkohl herauslösen. Butter in einem Topf zum Schmelzen 
bringen, Zwiebel und Rosenkohlblätter hineingeben, Zucker 
hinzufügen und kurz andünsten. Salz, Muskatnuss, Rosmarin und 
Koriander unterrühren. Dann alles angießen mit der Gemüse-
brühe. Nach einer Garzeit von ca. 3 - 5 Min. Wirsing und Sahne 
hinzufügen und nochmals ca. 2 – 4 Min. aufkochen. Nun auch die 
Kürbiskerne dazu, umrühren, abschmecken mit Salz/ Pfeffer.

4. SALAT VON RUCOLA, SONNEWIRBELE UND APFEL 
MIT ORANGEN-HONIG-SENF-DRESSING: 
Die Dressing-Zutaten in der aufgeführten Reihenfolge gut 
verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Apfel vierteln und 
entkernen, in Stifte schneiden und zusammen mit Rucola und 
Feldsalat auf vier Salatteller verteilen. Kurz vor dem Servieren 
das Dressing über den Salat träufeln.
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Nordsee-Schellfisch im Pils-Pilz-Kräuter-Himmel an 

Schlosskartoffeln, Kohlgemüse-Allerlei & Salat von 

Rucola, Sonnewirbele, Apfel mit 
Orangen-Honig-Senf-Dressing

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN
1. NORDSEE-SCHELLFISCH IM 
PILS-PILZ-KRÄUTER-HIMMEL
1000 g Schellfi schfi lets (TK oder 
frisch)
Salz, Pfeffer
1 Zitrone, davon der Saft
60 g Butterschmalz
600 g Champignons, 
geputzt, in Scheiben 
geschnitten
3 mittelgroße Zwiebeln, 
geschält, gehackt
1 Knoblauchzehe, 
geschält, gehackt
1 EL Estragon, getrocknet (aus 
der Streudose)
3 EL Dill, abgebraust, gehackt
3 EL Schnittlauch, 
abgebraust, gehackt´
3 EL Petersilie, abgebraust, 
gehackt
Butter zum Ausfetten
300 ml Pilsbier
40 g Butter
3 EL Paniermehl

2. SCHLOSSKARTOFFELN
750 g Kartoffeln
1 Ausstecher
1 Topf Salzwasser
40 g Butter
Petersilie zum Bestreuen, gewa-
schen, gehackt

3. KOHLGEMÜSE-ALLERLEI
200 g Spitzkohl, geputzt, ohne 
Strunk
200 g Wirsing, geputzt, ohne 
Strunk
200 g Rosenkohl, geputzt, ohne 
Strunk
1 EL Butter
1 kleine Zwiebel, geschält, 
fein geschnitten
1 Prise Zucker, Salz
1 Msp. Muskatnuss, 
frisch gemahlen
½ TL Rosmarin, gehackt 
(Streudose)
1 Msp. Koriander, gemahlen 
(Streudose)
100 ml Gemüsebrühe
40 ml Sahne
Pfeffer
70 g Kürbiskerne, gehackt, 
angeröstet

4. SALAT VON RUCOLA, SON-
NEWIRBELE UND APFEL MIT 
ORANGEN-HONIG-SENF-
DRESSING
200 g Rucola, geputzt, gewa-
schen, mundgerecht
200 g Sonnenwirbele 
(=Feldsalat), geputzt, gewaschen
1 Apfel (z. B. Elstar, Arlet)
DRESSING
80 ml frisch gepresster 
Orangensaft
100 ml Sonnenblumenöl
3 EL Balsamico-Essig, weiß
3 EL Honig
1 EL Kokosfl ocken
1 EL Zitronensaft
1 - 2 TL Senf, süß
Salz, Pfeffer zum AbschmeckenSalz, Pfeffer zum Abschmecken

Info & Tipps
Anstelle von Nordsee-Schellfi sch eignet 

sich in unserem heutigen Rezept auch 

Alaska-Seelachsfi lets. Rosenkohl bleibt im 

Kühlschrank ca. 4 Tage frisch. Die Röschen nie in 

Nachbarschaft von Äpfeln oder Tomaten aufbe-

wahren, reagieret Rosenkohl doch empfi ndlich 

auf Ethylen. An den Wurzeln von Feldsalat hängt 

meist noch wenig bis viel Sand. Damit sich die-

ser löst und es beim Essen nicht zwischen 

den Zähnen knirscht, sollte man Feldsa-

lat zum Waschen grundsätzlich 

im Wasser schwimmen 

lassen
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anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB 

(siehe www.primo-stockach.de)  
und die aktuelle Preisliste für  
Gewerbetreibende und Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen): Bitte bis donnerstags, 9 Uhr der 
Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter Abbuchungs-
erlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlos-
sen.

• Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei der Anzeigenbe-
stellung den Code P-2026-01 an.

Starten Sie erfolgreich ins neue Jahr –  
mit 15 % Rabatt auf Ihre Anzeigenbuchung!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Frühbucher-Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Anzeigen,  

die zwischen KW 2 und KW 7 (06.01. – 16.02. 2026) 
erscheinen.

• Starker Jahresauftakt: Nutzen Sie die Aufmerksamkeit zum 
Jahresbeginn für Ihre Werbung.

• Flexibel planbar: Gilt für alle Formate und Erscheinungstermine  
im Aktionszeitraum.

So einfach funktioniert’s:
1. Anzeigen im Zeitraum KW 2 – KW 7 (06.01.–16.02.2026) 

buchen.
2. 15 % Rabatt automatisch sichern.
3. Ihre Botschaft erreicht die Region – frisch, wirksam und zum  

besten Start in 2026.

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da – gemeinsam sorgen wir für 
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Mit 15% 
Rabatt  

ins neue 
Jahr!
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Aschermittwoch
Fischgerichte,
Vegetarisches 
und vieles mehr…
Ab 17.30 Anmeldung erbeten
www.sonne-fridingen.de | 07463-99 44-0

Schweren Herzens, voller Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
genommen von meiner lieben Frau, unserer herzensguten Mutt er, 
Schwiegermutt er und Oma

Brigitt e Ella Zahn
*18.08.1949  †30.12.2025

Bernd
Sascha
Jürgen, Maria & Thalia
Herta
Nina

Ihrem Wunsch entsprechend haben wir sie im engsten Familien- und 
Freundeskreis beigesetzt.

DANKE
für einen sti llen Händedruck für tröstende Worte, gesprochen oder 
geschrieben, für alle Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit.

Von Herzen, danken wir allen, die in der schweren 
Zeit des Abschieds ihre Verbundenheit durch 
liebevolle Worte, tröstende Gesten, Karten und 
Blumen zum Ausdruck gebracht haben.

Willi Hepfer
Unser besonderer Dank gilt der Freiwilligen 
Feuerwehr, dem Gesangverein Harmonie, dem 
Heimatverein sowie der Gemeinde Neuhausen für 
die ehrenden Nachrufe im Rahmen der Beisetzung 
und im Mitteilungsblatt.

Monika Hepfer
Familien Sibylle Schaz, Olaf Hepfer und Hubert Hepfer



Kleine Wohnung für unsere Azubis gesucht
Für unsere zuverlässigen Auszubildenden suchen wir eine kleine  
Wohnung in Neuhausen ob Eck oder Umgebung mit guter   
Busanbindung. Langfristiges Mietverhältnis gewünscht, gerne 
möbliert oder teilmöbliert.  
Kontakt: G. Hipp & Sohn GmbH,  
E-Mail: nicole.kramer@hippandson.com

Für Ausstellungsprojekt gesucht: 
Für ein Ausstellungsprojekt suche ich historische Objekte aus 

dem Zweiten Weltkrieg (z. B. Fotos, Briefe, Dokumente  
oder Ausrüstung). Ziel ist es, diese Zeitzeugnisse zu erhalten 

und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Kontakt: 0163 442 53 15

Zuverlässige Haushalthilfe gesucht
mit guten Deutschkenntnissen 

für Privathaushalt in Nendingen.
Arbeitszeiten nach Absprache.

Tel. 0151 428 878 81 

3,5-Zi.-Whg.  
in Fridingen zu vermieten

EG, sep. Eingang, EBK, keine Haustiere, NR
Kaltmiete € 700,-- + NK + KT

E-Mail: spiegel@kabelbw.de

Garage gesucht
Garage in Mühlheim zu mieten, oder kaufen gesucht.

E-Mail: flohsamen@t-online.de

Rentnerin sucht Job
Zugezogene Rentnerin (kaufm. Werdegang/Lohn)

sucht in Neuhausen ob Eck/Umgebung Job  
mit 10 bis 12 Wochenstunden.

Kontakt: E-Mail: umzugwiese@t-online.de
oder Festnetz/AB: 07467 910 59 77

Mathenachhilfe
Realschullehrer Kästle hat noch sehr wenige Nachhilfeplätze frei.  

Zusätzlich: Prüfungsvorbereitung Kl. 10 in den Osterferien.  
Lieber zu früh als zu spät melden unter 07463 99 09 17.

Mitarbeiterin für Minijob gesucht
Oberflächenbearbeitung chirurgischer Instrumente 
bürsten, entgraten oder Ähnliches.
Wareneingang
Versandtätigkeiten und vieles mehr

Anforderungen
Handwerkliches Geschick
Genauigkeit, sauberes arbeiten.
Organisationstalent
Pünktlichkeit

Arbeitszeiten: Mo. – Fr. von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Genius Medizintechnik
Industriestr. 25, 78532 Tuttlingen Nendingen
Tel. 07461 164 492, Info@Genius-Medizintechnik.de

Mitarbeiter (m/w/d) gesucht
für Hauswirtschaft 19 €/Std. + 0,30 €/km

bei Klienten mit Pflegegrad (Mj oder Tz)

Tel. 07461 171 34 57

Mail. www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com

Wir bieten Unterstützung im Haushalt
für Menschen jeden Alters mit Pflegegrad

Mitarbeiter*innen direkt vor Ort, Abrechnung
mit Pflegekassen  Tel.  0 7 4 6 1    1 7 1 3 4 5 7
www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com

Hausarztpraxis Dr. Kappeler 
Wir haben Urlaub 

vom 16.02.26 bis 20.02.26 
Vertretungen in dringenden Fällen: 

E. Lischerong, Dres. med. Lux/Schletterer,  
Dr. med. Kroczek/Steiert



SCHREINEREI – FENSTER – TÜREN - SONNENSCHUTZ – INNENAUSBAU
Volker Steidle GmbH & Co.KG, Auf der Höhe 1, 88637 Kreenheinstetten

www.volker-steidle.de  |  Tel. 07570/245

 Fasnet 2026
Betriebsruhe am 12.02.2026 und 13.02.2026

Ab dem 16.02.2026 (Rosenmontag) sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

WICHTIGE INFORMATION
Vorgezogener Anzeigenschluss KW 7 Fasnacht 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 7 erscheinen? 
Dann buchen Sie einen Tag früher!
Aufgrund der Fasnachtstage am 12.02. und 13.02.2026 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 7 spätestens am Freitag, 06.02.2026 im Verlag eingehen.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Unsere Gäste zu bewirten macht viel Freude,
werde auch du Teil unseres Teams an der Theke/Service,

vom Fach oder ungelernt, Schüler/in ab 15 bis solange es Freude macht.
Wir freuen uns auf einen Anruf oder E-Mail.

Rainer & Nadine Aicher | 07429/2306  
info@lippachmuehle.de | www.lippachmuehle.de





Neuhausen – Bezirk 44 – Vertretung KW 22
Bachstr., Blumenstr., Gartenstr., Hegaustr., Im Brühl, Jahnstr., Kehlgasse, 

Kehlhof, Kirchgasse, Kreutzerstr., Liptinger Str., Mozartstr., 
Neue Gasse, Rathausplatz, Schmale Str., Silcherstr., Talstr.

Neuhausen – Bezirk 45 – Vertretung KW 22
Alemannenstr., Beethovenstr., Beim Friedhof, Blumenstr., Goethestr., 

Hegaustr., Hölderlinweg, Im Brunnenwinkel, Meßkircher Str., 
Mühlheimer Str., Nordstr., Schillerstr., Stockacher Str., 

Tuttlinger Str., Uhlandstr.

Mahlstetten – Bezirk 5519 – Vertretung KW 9 - 12 
Albstr., Am Eckweg, Bergstr., Bohlstr., Ferienhausstr., Hauptstr., 

Herzenkreuz, Im Lippachtal, Kirchstr., Oberer Bohl, Öschleweg, 
Untere Dorfstr.

    



Aktuell suchen wir für folgende Gebiete 
Austräger (m/w/d):

FLIESENTAGE
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 30 x 0,9 cm, nat.    1. Wahl   ab 13,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 60 cm, nat.    1. Wahl   ab 12,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 60 x 60 cm, nat.   1. Wahl   ab 19,90 € qm
Terrassenplatten 60 x 60 x 2 cm, ret.   1. Wahl   ab 29,90  € qm
Wandfliesen weiß 30 x 60 cm, ret.    1. Wahl   ab 17,90 € qm
Wandfliesen weiß 30 x 90 cm, ret.   1. Wahl   ab 24,90 € qm

Flad GmbH, Böttingen - Natostraße 3 - Tel. 0 74 29 / 26 06 oder 0171 / 7 63 06 91
Mo.-Fr .16-18.30 - Mi. geschlossen - Sa. 9-12 Gültig solange Vorrat reicht

bei Flad in Böttingen



Wir haben vom  
8.2. bis einschl. 17.2. geschlossen.

Gasthaus Steinhaus, Kolbingen  
Tel. 07463 77 59



Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN EMMINGEN-LIPTINGEN  DONNERSTAGS  BEURON

DIE ADRESSE VOR ORT! KW 06

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen
Wir suchen Gärtner/-in, Gartenbauhelfer in Vollzeit.

Büro Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89  
E-Mail: info@mink-gaerten.de • RADOLFZELL - Ziegelei

seit 1995



DIE ADRESSE VOR ORT! KW 06

Württembergerstraße 19 
78567 Fridingen  
Tel. 07463 5312  
info@malermeister-wegmann.de 
www.malermeister-wegmann.de

Die Adresse vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

Nächste Sonderseite in KW 19
Anzeigenschluss für KW 19 am Di., 28.04.2026 um 12 Uhr

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

PLATZHIRSCH?
Wu� ten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de 
alle Vereinsberichte der Heimatblätter 
auch ONLINE lesen können?auch ONLINE lesen können?

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
» Preislisten » Ansprechpartner » Angebote 


